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Außerhalb der Tagesordnung: 

 

Billigung von Niederschriften 

Der Ausschuss billigte die Niederschrift über die 

140. Sitzung. 

 

Entschließungsanträge der FDP-Fraktion 

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP) erinnerte an die 

Entschließungsanträge der FDP-Fraktion in den 

Drucksachen 18/3922 - „Wald- und Flächen-

brandschutz jetzt in Niedersachsen ausbauen!“ - 

sowie 18/9069 - „Die Waldbrandbekämpfung in 

Niedersachsen mit Mitteln des 21. Jahrhunderts 

verbessern“! -, die sich bereits seit geraumer Zeit 

im Beratungsverfahren befänden, und bat darum, 

diese auf die Tagesordnung einer der nächsten 

Sitzungen zu nehmen. Zu den Anträgen habe es 

bereits eine Anhörung bzw. eine schriftliche Un-

terrichtung durch die Landesregierung gegeben, 

und er würde es bevorzugen, die Beratung abzu-

schließen, bevor die Anträge der Diskontinuität 

anheimfielen. 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 1: 

Unterrichtung durch Herrn Innenminister Pis-

torius zum Ad-hoc-Paket für den Katastro-

phenschutz über 40 Millionen Euro 

 

Unterrichtung 

Minister Pistorius (MI): Als ich hier im Innenaus-

schuss vor rund zwei Monaten über die Auswir-

kungen des Ukraine-Krieges auf Niedersachsen 

unterrichtete1, war nicht absehbar, wie lange sich 

der brutale Angriffskrieg Putins auf die Ukraine 

hinziehen würde. Heute, rund zwei Monate spä-

ter, erleben wir weiter tagtäglich schwerste Angrif-

fe, grausame Menschenrechtsverletzungen und 

Kriegsverbrechen, die unsere zivilisierte Gesell-

schaft bis ins Mark erschüttern. Ein Ende des 

Krieges ist leider nach wie vor nicht in Sicht. 

Das führt nachvollziehbarweise - das belegen 

Umfragen - zu großen Sorgen innerhalb der Be-

völkerung in Deutschland und in Niedersachsen. 

Diese Sorgen beziehen sich darauf, wie weit die 

Aggressionen Putins reichen, wie unberechenbar 

er in den nächsten Schritt sein kann, aber natür-

lich auch auf die Frage, wie gut wir in Deutsch-

land und Niedersachsen eigentlich auf derartige 

Krisenlagen und auf Krisenlagen insgesamt vor-

bereitet sind.  

Das nehmen wir innerhalb der Landesregierung 

und auch ich persönlich sehr ernst. Wir haben im 

Innenministerium schnellstmöglich, bereits als 

sich die kriegerische Eskalation abzeichnete, ge-

prüft, welche Maßnahmen geboten und umsetz-

bar sind.  

Der 24. Februar 2022 ist dementsprechend - das 

sage ich unumwunden - auch eine Zeitenwende 

und Zäsur im Hinblick auf die Stärkung des Zivil- 

und Katastrophenschutzes.  

Wir alle müssen zur Kenntnis nehmen: Wir haben 

es mit einer neuen Bedrohung zu tun, die eine al-

te ist, die wir alle seit dem Wegfall des War-

schauer Paktes überwunden glaubten. Niemand 

hatte noch wirklich auf dem Zettel, dass eine sol-

che Bedrohung zurückkehren würden. Ja, es gibt 

heute den einen oder anderen, der uns glauben 

machen will, er habe das immer schon gewusst. 

Aber ernsthaft hat das niemand angenommen. 

                                                
 
1 138. Sitzung am 10. März 2022. 

Die Konsequenz daraus war, dass man die 

Schwerpunkte verlagert hat, bei der Bundeswehr, 

aber eben auch im Katastrophenschutz, dass 

man Sirenen abgebaut hat, Bunker veräußert hat 

und vieles andere mehr. 

Schon bei meiner letzten Unterrichtung hatte ich 

angekündigt, dass wir einen Katalog an kurz-, mit-

tel- und langfristigen Maßnahmen zur Stärkung 

des Bevölkerungsschutzes erarbeiten.  

In der Zwischenzeit ist es mir, wie Sie wissen, ge-

lungen, zusammen mit Finanzminister Hilbers ein 

Ad-hoc-Paket für den niedersächsischen Kata-

strophenschutz im Umfang von 40 Millionen Euro, 

verteilt auf die Jahre 2022 bis 2025, auf den Weg 

zu bringen. Warum bis 2025, das wird im weiteren 

Verlauf meiner Erläuterungen klar.  

Dieser Vorstoß hat - das kann man ohne Weite-

res sagen - bundesweit Beachtung erfahren. So-

weit ich weiß, sind wir bislang das einzige Bun-

desland, das in dieser Form und Geschwindigkeit 

auf die neue Lage reagiert hat. 

Bevor ich konkret auf das 40-Millionen-Euro-ad-

hoc-Paket für den Zivil- und Katastrophenschutz 

eingehe, möchte ich kurz auf die Zuständigkeiten 

im Bund-Länder-Gefüge eingehen, weil das ver-

ständlicherweise häufig ein klein wenig durchei-

nandergeht: Der Katastrophenschutz liegt grund-

sätzlich in der Zuständigkeit der Bundesländer, 

der Bereich Zivilschutz/zivile Verteidigung liegt 

dagegen in der Verantwortung des Bundes. Dazu 

zählt beispielsweise auch das Betreiben von Si-

renen und Schutzräumen. Hierauf möchte ich an 

dieser Stelle gerne hinweisen, da dies in der De-

batte der letzten Wochen nicht immer betrachtet 

wurde.  

Natürlich ziehen wir uns nicht aus der Verantwor-

tung. Niemand zieht sich aus der Verantwortung. 

Denn beide Bereiche sind natürlich eng miteinan-

der verzahnt. Sie müssen nach meiner Überzeu-

gung - das habe ich schon vor einem Jahr ge-

sagt - noch enger miteinander verzahnt werden.  

Daher ist es beispielsweise gut und wichtig, dass 

die Länder und der Bund auch über das BBK den 

Austausch über die strukturellen Verbesserungen 

im Zivil- und -Katstrophenschutz intensiviert ha-

ben und weiter intensivieren. Als Beispiel sei hier 

nur das auf niedersächsische Initiative hin ent-

standene Gemeinsame Kompetenzzentrum des 

Bundes und der Länder - GeKob - genannt, das 

in diesem Jahr seine Arbeit aufnimmt. 
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Viele der von uns anvisierten Maßnahmen im Ad-

hoc-Paket sind daher eine Art Vorleistung für den 

gemeinsamen Verantwortungsbereich Bevölke-

rungsschutz. Ich bleibe bei meiner Überzeugung: 

Die Trennung zwischen Zivil- und Katastrophen-

schutz ist überkommen. Wir brauchen einen ein-

heitlichen Bevölkerungsschutz, der zwischen den 

Ebenen vernünftig organisiert wird, ohne dass 

man das Grundgesetz ändern muss. 

Ich will das an einem Beispiel deutlich machen: 

Wenn ein Elektrizitätswerk ausfällt und die Strom-

versorgung für eine Region zusammenbricht, 

dann ist es für uns, die wir den Katastrophen- und 

Bevölkerungsschutz betreiben, und für die Men-

schen, für die wir das tun, zunächst einmal völlig 

egal, was die Ursache dafür ist, ob es ein Sabo-

tageakt, ein militärischer Angriff, ein Hackerangriff 

oder schlicht ein Unfall oder ein technischer Feh-

ler war. Die Folgen für die Bevölkerung sind im-

mer die gleichen.  

Es geht um Stromversorgung, es geht um Trink-

wasserversorgung, es geht um Sanitätsversor-

gung und vieles andere mehr. Ein Mensch, der in 

einem Hochwassergebiet auf einem Dach sitzt 

und von einem Hubschrauber gerettet wird, dem 

ist herzlich egal, welches Logo auf dem Hub-

schrauber steht. 

Deswegen ist es wichtig, dass Bund und Länder 

sich in den nächsten Jahren auf diese Vorge-

hensweise verständigen. 

Ich werde mich daher auch bei der kommenden 

IMK Anfang Juni in Würzburg dafür einsetzen, 

dass der Bund seiner Verpflichtung nachkommt 

und den Ländern mehr Finanzmittel zur Stärkung 

des Zivil- und Katastrophenschutzes zur Verfü-

gung stellt.  

Dazu habe ich - das werden Sie wissen - bereits 

konkrete Vorschläge gemacht und ein Pakt zur 

Stärkung des Zivil- und Katastrophenschutzes in 

Deutschland mit einem Volumen von 10 Milliar-

den Euro vorgeschlagen, als Äquivalent zu dem 

100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bun-

deswehr, das ich ausdrücklich für richtig halte. 

Die 10 Milliarden Euro sollen auch nicht aus dem 

Sondervermögen herausgeschnitten werden, 

sondern müssen on top kommen, nicht in einem 

Jahr, sondern gestreckt über mehrere Jahre. 

Mit unserem Ad-hoc-Paket, über das wir heute 

sprechen und das nur ein erster Schritt sein kann, 

werden wir uns zunächst vornehmlich auf vier Be-

reiche konzentrieren: 

–  Erstens sollen die Katastrophenschutzbehörden 

bei der Vorhaltung von Ausstattung z. B. für Be-

treuungsaufgaben oder Sanitätsmitteldepots 

unterstützt werden. Dazu werden pro Katastro-

phenschutzbehörde - in Niedersachsen haben 

wir insgesamt 49 Katastrophenschutzbehör-

den - sofort jeweils bis zu 100 000 Euro zur 

Verfügung gestellt, die unmittelbar vor Ort um-

gesetzt werden können. 

–  Zweitens sollen die Hilfsorganisationen mit zu-

sätzlichen Mitteln bei der Aus- und Fortbildung 

der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im 

Katastrophenschutz unterstützt werden. Die für 

diese Zwecke bislang jährlich vorgesehenen 

436 000 Euro werden wir in diesem und in den 

beiden folgenden Jahren um jeweils 1 Million 

Euro erhöhen. Damit können z. B. erforderliche 

Führerscheinausbildungen oder die Durchfüh-

rung von Übungen umfangreicher als bisher fi-

nanziert werden. Das verbessert nicht nur die 

Schlagkraft der Einsatzkräfte, sondern ist auch 

ein Zeichen besonderer Wertschätzung für die 

geleistete Arbeit in diesen Zeiten. 

–  Da die Vorbereitung auf Krisenlagen nicht nur 

eine staatliche Aufgabe ist, werden wir drittens 

eine Kampagne in Auftrag geben, die die Bür-

gerinnen und Bürger für Themen des Bevölke-

rungsschutzes sensibilisieren soll.  

Man kann es nicht oft genug betonen - ich habe 

das an anderer Stelle mehrfach gesagt -: In den 

letzten 20, 30 Jahren ist in Mitteleuropa das 

Bewusstsein für denkbare Gefahren deutlich 

geschwunden. Es gibt inzwischen ein leicht ge-

stiegenes Bewusstsein für Hochwassergefah-

ren und in betroffenen Regionen auch für 

Brandgefahren. Ein Bewusstsein für darüber 

hinaus gehende Gefahren war nicht notwendig.  

Aber es ist wichtig, wie man sich in Hochwass-

erregionen - siehe Ahrweiler - verhält, wie man 

mit Starkregen umgeht, dass man nicht in Keller 

geht, die unter Strom stehen. Das sind alles 

Dinge, die aus dem Bewusstsein verschwunden 

sind.  

Da ist es entscheidend, aufzuklären und zu in-

formieren. Es geht um die Resilienz unserer 

Gesellschaft gegenüber Gefahren. Das Mitwir-

ken und die Eigeninitiative der Bürgerinnen und 

Bürger ist für einen funktionierenden Bevölke-
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rungsschutz elementar. Wenn es da eine kom-

munikative Einbahnstraße gibt, funktionieren 

viele Dinge nicht. 

Das schließt ganz ausdrücklich auch das Wer-

ben für ein aktives Engagement im Katastro-

phenschutz ein, dessen personelle Stärkung 

mir ein besonderes Anliegen ist.  

Das kann auch bedeuten, dass Katastrophen-

schutz- und Hilfsorganisationen in die Schulen 

gehen, um dort einerseits in Abstimmung mit 

den Schulen und auf Grundlage gesicherter 

Konzepte die notwendige Aufklärungsarbeit zu 

betreiben und andererseits für ihre Arbeit und 

für das Ehrenamt mit Katastrophen- und Zivil-

schutz zu werben. 

–  Viertens werden wir umfänglich in die erforderli-

che Ausstattung dieser Organisationen investie-

ren, um unsere Fähigkeiten zu stärken und wei-

ter auszubauen. Dabei nehmen wir natürlich 

nicht nur die Lage in der Ukraine in den Blick, 

sondern berücksichtigen auch die Erfahrungen, 

die in den vergangenen Jahren beispielsweise 

beim Starkregens im Ahrtal, beim Moorbrand im 

Emsland sowie bei Großbränden in Mecklen-

burg-Vorpommern und Schweden gemacht 

wurden. Wir werden also u. a. geländegängige 

Fahrzeuge, Kraftstofftransportbehälter, Ausstat-

tung zur Abgabe von Trinkwasser und Kommu-

nikationstechnik beschaffen.  

Durch die veränderte Sicherheitslage - damit bin 

ich bei der Erklärung des Zeitraums - besteht eine 

erhöhte Nachfrage nach zusätzlicher Ausstattung 

und insbesondere Fahrzeugen. Die Lieferzeiten 

waren schon vorher lang. Daher werden wir, so-

weit es uns möglich ist, flexibel und vorausschau-

end auf die uns gemeldeten Bedarfe reagieren. 

Durch unser schnelles Handeln - dass wir jetzt die 

Mittel zur Verfügung stellen - sind wir dabei in der 

Lage, frühzeitig erste erforderliche Maßnahmen 

umzusetzen. 

Ich will das kurz erläutern: Wenn wir heute ein 

Notstromaggregat in entsprechender Größenord-

nung ausschreiben und bestellen würden, hätten 

wir es in zwei Jahren. Das Gleiche gilt für große 

Fahrzeuge, geländegängige Feuerlöschfahrzeuge 

usw. Das heißt, jeder, der glaubt, er habe noch 

bis zum Haushalt 2023/2024 Zeit, sich mit ersten 

Schritten auf den Weg zu machen, irrt.  

Deswegen ist es so wichtig, dass wir den ersten 

Mittel bereits jetzt zur Verfügung stellen, damit wir 

bestellen und den Gerätebestand in naher Zu-

kunft sichtbar stärken können. 

Die Umsetzung der Vielzahl an Vorhaben in dem 

gerade beschriebenen Paket wäre allerdings 

schon unter normalen Umständen ambitioniert. 

Nach mehr als zwei Jahren Pandemie, nach der 

Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen 

und Rheinland-Pfalz sowie angesichts der jetzi-

gen Lage in der Ukraine stellen sowohl die 

schwierige Marktlage, die ich gerade angedeutet 

habe, als auch die Mehrfachbelastungen meiner 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzliche Her-

ausforderungen dar.  

Dennoch bin ich nach zahlreichen internen Be-

sprechungen sehr zuversichtlich, dass es uns in 

enger Abstimmung auf allen Ebenen gelingen 

wird, die Beschaffungen tatsächlich zu realisieren. 

Wir sind bereits gut aufgestellt und haben bereits 

begonnen. Dank der zusätzlichen Finanzmittel 

werden wir den Bevölkerungs- und Katastrophen-

schutz in unserem Land weiter optimieren. 

In diesen ganzen Umsetzungsprozess nehmen 

wir die Hauptakteure des Katastrophenschutzes 

mit. Das ist seit 2015/2016 gute Übung. In einer 

Sondersitzung des Landesbeirates Katastrophen-

schutz werden wir morgen unsere Partner im Be-

völkerungsschutz, allen voran die Hilfsorganisati-

onen und die kommunalen Spitzenverbände, de-

tailliert über den aktuellen Stand der Umsetzung 

des Ad-hoc-Paketes informieren, auf alle Nach-

fragen eingehen und Anregungen aufnehmen.  

Diese Form des regelmäßigen und intensiven 

Austausches hat sich in den vergangenen Krisen 

sehr bewährt. Auch darum werden wir übrigens 

von anderen Bundesländern durchaus beneidet, 

in denen es die Strukturen, die wir 2015/2016 

etabliert haben und die seitdem durchgehend ar-

beiten, nicht gibt und in denen deswegen nicht so 

verlässlich, vertrauensvoll und schnell zusam-

mengearbeitet werden kann. 

Die von mir genannten Vorhaben können aber, 

wie eingangs dargestellt, nur ein erster Schritt auf 

einem langen Weg hin zu einer resilienteren Ge-

sellschaft sein. Das muss uns allen klar sein. 

Bund, Länder und Kommunen werden hier weiter 

eng zusammenarbeiten müssen. Ich bin davon 

überzeugt, dass die nun von uns initiierten Maß-

nahmen angesichts der neuen Bedrohungslage 

ein ganz wichtiger Aufschlag für einen umfassen-

den und effektiven Bevölkerungs- und Katastro-

phenschutz sind. Es ist wichtig für die Menschen 
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in Niedersachsen, zu sehen, dass wir hier ge-

meinsam schnell reagieren und uns auf die neue 

Situation einstellen. 

 

Aussprache 

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP): Sie sagten völlig 

zu Recht, dass der 24. Februar eine Zeitenwende 

in Europa bedeutet, selbstverständlich auch für 

den Katastrophen- und für den Zivilschutz.  

Sie sagten, es gebe Leute, die jetzt glauben ma-

chen wollten, sie hätten immer schon gewusst, 

dass man da mehr hätte tun müssen. Ich zähle 

mich - jedenfalls in Bezug auf den Krieg - nicht 

dazu. Es war völlig außerhalb meiner Fantasie, 

dass ein solcher Krieg noch einmal in Europa 

stattfinden kann. 

Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass ich, so-

lange ich im Landtag bin, die Ausstattung des Ka-

tastrophenschutzes immer massiv kritisiert habe. 

Die Verbände brauchen 6 Millionen Euro pro 

Jahr, um ihr Equipment einsatzbereit zu halten. 

Bekommen haben sie über viele Jahre 1,6 Millio-

nen Euro. Wir haben das immer wieder ange-

mahnt, ganz sicher nicht vor dem Hintergrund ei-

nes möglichen Krieges, aber vor dem Hintergrund 

des Klimawandels und von Unwettern. Die Wet-

terereignisse im Ahrtal und die Brände im Harz 

haben gezeigt, dass da durchaus etwas zu tun 

ist. 

Insofern ist es bedauerlich, dass wir in eine Situa-

tion geraten sind, in der wir so wahnsinnig viel 

Geld in die Hand nehmen müssen, um das zu re-

parieren, was in den letzten Jahren liegen geblie-

ben ist. Nichtsdestoweniger halte ich es für rich-

tig, jetzt Geld in die Hand zu nehmen. Ich halte 

auch die Verteilung der 40 Millionen Euro auf die 

von Ihnen genannten vier Bereiche für richtig. 

Sie haben zu Recht infrage gestellt, ob die Tren-

nung von Katastrophenschutz und Zivilschutz an-

gesichts der aktuellen Ereignissen überhaupt 

noch haltbar ist. Den Leuten ist es wirklich 

schnurzegal, von welcher Seite ihnen geholfen 

wird. Aber sie erwarten, dass ihnen geholfen wird. 

Wir reden schon seit vielen Jahren darüber, dass 

vom Bund zugesagte Fahrzeuge nicht geliefert 

werden. Nach der letzten Information aus Ihrem 

Haus waren es 161 Fahrzeuge.2 Und das sind 

keine einfachen Transporter, sondern Dekonta-

minationsfahrzeuge, Krankentransporter usw. 

Gibt es dazu Gespräche mit Berlin? Hat Berlin 

zugesagt, diesen eklatanten Mangel beschleunigt 

abzubauen? 

Sie haben das große Problem angesprochen, 

dass die Bevölkerung auf so etwas eigentlich 

nicht mehr eingestellt ist. Vor allem die jüngeren 

Generationen konnten sich nicht vorstellen, über 

so etwas nachdenken zu müssen. Uniformträger 

wurden mit einer gewissen Skepsis betrachtet, 

und zwar nicht nur das Militär, sondern auch die 

Polizei, teilweise auch Rettungskräfte, die Feuer-

wehr, das THW usw.  

Darum haben wir vorgeschlagen, schon in den 

Schulen damit anzufangen, den Menschen zu er-

klären, was diese Einrichtungen eigentlich ma-

chen. Wir haben ziemlich viele Schulen in Nieder-

sachsen. Können Sie sich vorstellen, kontinuier-

lich nicht nur Ehrenamtliche, sondern vielleicht 

auch das Militär in die Schulen zu bringen, um 

Aufklärungsarbeit zu leisten und vielleicht auch 

junge Menschen dafür zu interessieren, sich da 

zu engagieren? 

Minister Pistorius (MI): Ich fange mit Ihrer Ein-

gangsbemerkung an. Ihre Zahlen kenne ich nicht. 

Mir liegen folgende Zahlen vor: Im Jahre 2017 

haben wir insgesamt 6,8 Millionen Euro investiert, 

davon 3,6 Millionen Euro in Fahrzeugförderung, 

plus 1,5 Millionen Euro von den Fraktionen. So 

hat sich das durchgezogen bis zum Jahre 2021. 

In den Jahren 2022 und 2023 wird das jetzt er-

höht. Wir hatten im Jahre 2020 insgesamt 6 Milli-

onen Euro. Im Jahre 2019 waren es 5 Millionen 

Euro. Wir waren also nicht so weit entfernt von 

dem, was der eine oder andere fordert. 

Das Problem ist leider - darüber unterhalte ich 

mich mit dem Landesbeirat und mit den Hilfsor-

ganisationen seit geraumer Zeit -: Wir könnten 

viel Zeit und viel Geld sparen, wenn wir zentraler 

beschaffen würden. Das ist ein Dauerthema, das 

aber in der Fläche - vorsichtig formuliert: - diffe-

renziert diskutiert wird. Jede Feuerwehr, jede 

Einheit einer Katastrophenschutzorganisation hat 

Wünsche und Ideen zur modularen Gestaltung ih-

res Fahrzeugs. Das macht die einzelnen Fahr-

zeuge sehr viel teurer, als wenn wir zehn mehr 

                                                
 
2 Drs. 18/9799 Nr. 1. 
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oder weniger gleiche Fahrzeuge - mit kleinen va-

riablen Modulen - bestellen würden. 

Inzwischen scheint es - das sage ich ganz vor-

sichtig -, als setze sich die gemeinsame Erkennt-

nis durch, dass wir davon wegkommen müssen 

und zu einer zentraleren Beschaffung kommen 

müssen, die Kosten spart und die Vergabeverfah-

ren beschleunigt. Von daher können wir an dieser 

Stelle noch deutlich besser werden. 

Was die Fahrzeuge des Bundes angeht: Schon 

als ich 2013 ins Amt kam, war ich mit den nicht 

eingehaltenen Zusagen des Bundes zur Beschaf-

fung von Fahrzeugen für den überörtlichen Kata-

strophenschutz konfrontiert. Damals blieben die 

Ausgaben dafür bis zu 20 Millionen Euro hinter 

dem zurück, was in den Vorjahren verabredet 

worden war.  

Gespräche mit dem damaligen Bundesinnenmi-

nister Friedrich verliefen im Sande. Mit Thomas 

de Maizière kamen wir dann weiter. Am Ende hat 

die SPD-Bundestagsfraktion in der Großen Koali-

tion durchgesetzt, dass diese Mittel zur Verfügung 

gestellt werden.  

Jetzt wird beschafft auf Deubel komm raus. Aber 

der Bund steht vor dem gleichen Problem wie alle 

anderen: Die Fahrzeuge wachsen nicht auf Bäu-

men. Man kann sie - ebenso wie Notstromaggre-

gate - nicht mal eben so bei Amazon bestellen. 

Das macht es leider schwierig.  

Und dann passieren auch noch Pannen: Eine 

Gruppe von Fahrzeugen stand auf einem Park-

platz beim BBK bereit, und bei Schneefall stellte 

man fest, dass die Fahrzeuge nicht dicht waren. 

Plötzlich standen 10 cm Schnee in den Fahrzeu-

gen. Das war nicht so gut. Aber dafür kann weder 

das BBK noch die Länder etwas. 

Wir sind an diesem Thema sehr dran. Der Bund 

hat jetzt in den Beratungen zum Ergänzungs-

haushalt noch einmal nachgelegt, 100 Millionen 

Euro, glaube ich.  

Das wird aber nicht reichen. Ich habe ja gesagt, 

wir brauchen einen Pakt über 10 Milliarden Euro. 

Ich habe klar beschrieben, für welche Module das 

gebraucht wird und wie lange es jeweils dauert, 

bis das umgesetzt ist. 

Ich nenne Ihnen noch ein Beispiel: Es gibt in 

Deutschland nicht genug Flugzeug- oder Hub-

schrauberkapazitäten zur Verlastung von Schwer-

verletzten aus Krisen- oder Katastrophengebieten 

oder von Material in diese Gebiete. Es gibt ein 

paar große Bundespolizeihubschrauber. Auch 

wenn jetzt mehr beschafft werden, reicht ihre Zahl 

nicht aus, und diese Hubschrauber sind auch 

nicht überall einsetzbar und funktionsfähig. Und 

Flugzeuge, die das können, gibt es praktisch gar 

nicht. Wenn man solche Flugzeuge hätte, könnte 

man sie auch für Feuerlöscheinsätze nutzen.  

Das sind aber alles Dimensionen, die ein Bundes-

land alleine gar nicht stemmen. Deswegen 

braucht es da eine Kooperation zwischen den 

Ländern und dem Bund und eigentlich auch der 

Europäischen Union. Das habe ich gerade nach 

meinem Besuch in Kanada bestätigt gefunden, 

was Feuerlöschflugzeuge angeht. 

Von daher haben wir da noch eine Menge Arbeit. 

Entscheidend ist: Man muss beginnen. 

Zur Frage der Prävention, der Resilienz, der  

Awareness - wie man so schön sagt - in den 

Schulen: Ich bin sehr froh, dass die FDP damit 

einen Vorschlag aufgreift, den ich schon im letz-

ten Jahr mit dem Ad-hoc-Maßnahmenpaket nach 

dem Starkregen in Rheinland-Pfalz gemacht ha-

be. Ich bin genau der gleichen Auffassung wie 

Sie.  

Ich hatte nie eine Allergie gegen Uniformen, we-

der bei der Bundeswehr noch bei der Polizei, 

beim THW oder bei der Feuerwehr. Ich habe so-

gar selber einmal eine getragen. Von daher habe 

ich damit überhaupt kein Problem. Ich habe auch 

nie verstanden, warum bestimmte Kreise damit 

ein Problem haben. 

Ich bin sehr dafür, dass wir die Feuerwehr, das 

THW und auch die Bundeswehr wieder in Schu-

len bringen. Die Aussetzung der Wehrpflicht hat 

dazu geführt, dass die Distanz zwischen der Zivil-

bevölkerung und der Bundeswehr größer gewor-

den ist, als sie jemals war. Dafür war aber meines 

Wissens kein SPD-Verteidigungsminister verant-

wortlich. 

Ich will nur sagen: Wir müssen wirklich dazu zu-

rückkommen, dass das alles Bestandteile unserer 

Gesellschaft sind, die wir brauchen, um in ver-

schiedenen Situationen Gefahren abzuwehren. 

Diese Organisationen brauchen Nachwuchs, und 

vor allen Dingen müssen wir darüber informieren, 

wie jeder Gefahren erkennen und ihnen begeg-

nen kann. Das wird neben all den technischen 

Fragen in den nächsten Jahren eine ganz zentra-

le Herausforderung sein. 
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Abg. Dr. Marco Genthe (FDP): Die Zahlen, die 

ich genannt habe, stammen aus Antworten auf 

Anfragen, die ich an das Innenministerium gerich-

tet habe. Bei diesen Zahlen nicht dabei waren die 

kommunalen Feuerwehren. Auch an die freiwilli-

gen Feuerwehren ist eine ganze Menge Geld ge-

flossen. Deren Fahrzeuge werden teilweise auch 

für den Katastrophenschutz eingesetzt. Aber ich 

habe mich auf die mit dem Katastrophenschutz 

befassten Verbände bezogen. 

Was die Ausstattung der Feuerwehren betrifft: Ich 

war selber Vorsitzender eines kommunalen Aus-

schusses, der mit Feuerwehren zu tun hat. Es 

stimmt, jede freiwillige Feuerwehr hat ganz groß-

artige Ideen, was man alles machen. Das macht 

die Lieferung tatsächlich sehr schwierig. 

Minister Pistorius (MI): Und teuer. 

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP): Und teuer. 

Darum kritisiere ich ein Stück weit, dass man das 

so lange liegen hat lassen. Es ist sehr wahr-

scheinlich, dass es zu massiven Lieferengpässen 

kommen wird, wenn demnächst - früher oder spä-

ter - alle Bundesländer bestellen. 

Auch die niedersächsische Polizei verfügt nicht 

über Hubschrauber, die zur Waldbrandbekämp-

fung eingesetzt werden könnten. 

Vors. Abg. Thomas Adasch (CDU): Doch, die 

hat man uns sogar vorgeführt. 

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP): Das haben wir 

lange kritisiert. Da ist nicht wahnsinnig viel pas-

siert. 

Sie haben recht: Es ist ein Streit um des Kaisers 

Bart, ob wir das alles schon hätten machen kön-

nen; jetzt machen wir es. Aber es gehört an die-

ser Stelle schon zur Wahrheit. 

Abg. Marie Kollenrott (GRÜNE): Vielen Dank für 

Ihre Ausführungen, Herr Minister. Wir haben eine 

Kleine Anfrage zu dem Katastrophenschutz-Paket 

gestellt.3 Insofern freue ich mich, dass das zeitlich 

so schön zusammenpasst. 

Viele von uns sind auch Kommunalpolitiker - wir 

haben es gerade von Herrn Genthe gehört - und 

wissen, dass der Katastrophenschutz lange ver-

nachlässigt wurde, weil er nicht so im Fokus 

                                                
 
3 Drs. 18/11173. 

stand. Wir haben zwar sehr motivierte Teams, 

z. B. in Göttingen. Es gibt aber eine mitnichten ei-

ne vereinheitlichte Durchführung von Schulungen 

zur Weitergabe von Kenntnissen an Ehrenamtli-

che etc. 

Meine erste Frage: Ist geplant, Geld an die Kom-

munen durchzureichen, um eine vereinheitlichte 

Schulung und eine versiertere Handhabung vor 

Ort sicherzustellen? 

Meine zweite Frage findet sich auch in unserer 

Anfrage: Wie sieht es mit der mittelfristigen Fi-

nanzplanung aus? Wir wissen alle, dass wir über-

haupt nicht auf die Folgen des Klimawandels vor-

bereitet sind. Dieses Thema wird uns in den 

nächsten Jahren immer intensiver begleiten. Ist 

eine Verstetigung vorgesehen, um der Gefahr 

Rechnung zu tragen, dass wir den Klimafolgen 

sonst nicht begegnen können? 

Minister Pistorius (MI): Es ist das gute Recht der 

Opposition, alles schlecht zu finden, was die Re-

gierung in den letzten Jahren gemacht. Aber wir 

haben den Katastrophenschutz nicht vernachläs-

sigt. Wir sind exzellent aufgestellt. Wir hätten 

mehr machen können, wenn wir mehr Geld ge-

habt hätten. Aber wir sind gut aufgestellt.  

Das haben im Übrigen gerade auch die Lagen in 

Nordrhein-Westfalen und im Ahrtal gezeigt. Ich 

kriege exzellente Rückmeldungen über die Ein-

satzfähigkeit und die technische Ausstattung der 

Einheiten aus Niedersachsen. Ich kriege Neid 

und Lob für unser Kompetenzzentrum Großscha-

denslagen, das in exzellenter Art und Weise den 

Ressourceneinsatz gesteuert hat. Über so etwas 

verfügen viele Länder nicht. Niedersächsische 

Einheiten zählten zu den wenigen, die über Satel-

litentelefone verfügten. 

Ich will noch einmal dem Eindruck entgegentre-

ten, dass irgendjemand in Niedersachsen in den 

letzten Jahren den Katastrophenschutz vernach-

lässigt hätte. Das ist eine Mär - eine zulässige, 

aber dennoch eine falsche. 

Jetzt zu den Fragen. Ich fange mit der letzten 

Frage an: 

Die mittelfristige Finanzplanung ist Aufgabe der 

Legislative. Sie findet mit der nächsten Haus-

haltsberatung statt, frühestens mit einem zu er-

wartenden Nachtragshaushalt der nächsten Lan-

desregierung. 
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Wir haben jetzt hier aus Ausgaberesten und aus 

anderen Mitteln innerhalb von zwei Wochen 

40 Millionen Euro gewissermaßen zusammenge-

flickt, um das zu ermöglichen, was ich gerade be-

schrieben habe. 

Über alles andere - das habe ich in meinen Aus-

führungen deutlich gemacht - entscheiden die po-

litischen Verantwortungsträger in der nächsten 

Wahlperiode. Das werden, wie ich hoffe, diesel-

ben Personen sein. Dann müssen wir in der Tat 

dafür sorgen, dass die Mittel verstetigt werden. 

Mit einem einmaligen 40-Millionen-Euro-Paket ist 

es definitiv nicht getan. 

Ich habe mich von dem Gedanken treiben lassen: 

Wenn wir auf den nächsten Nachtragshaushalt 

oder auf den nächsten regulären Haushalt war-

ten, vergeht ein weiteres Jahr. Dann verlieren wir 

wertvolle Zeit bei der Beschaffung, dann verzö-

gert sich die Lieferung dessen, was wir bestellen. 

Deswegen haben wir diesen Schritt jetzt gemacht, 

der andere Schritte - das haben Sie völlig zu 

Recht gesagt - nicht ersetzt. 

Dieses Programm sieht - auch das habe ich ge-

sagt - im ersten Schritt 100 000 Euro für jede der 

49 Katastrophenschutzbehörden vor, für Betreu-

ungsaufgaben und für Sanitätsmittelbeschaffung, 

insbesondere auch für das Thema Kommunikati-

on.  

Der Landesbeirat Katastrophenschutz beschäftigt 

sich natürlich auch mit der Frage, wie die Schu-

lung vereinheitlicht werden kann. 

Sie haben den Klimawandel angesprochen, und 

Herr Genthe hat von Flugzeugen gesprochen. Ich 

will einmal sagen: Niedersachsen ist eines von 

wenigen Bundesländern, die ein Überwachungs-

flugzeug und einen Hubschrauber mit einem 

Bambi Bucket haben. Das Problem ist nur: Diese 

Hubschrauber sind nicht so groß wie die Bundes-

polizeihubschrauber. Das heißt, sie können ein 

paar Hundert Liter für einen gerade entstehenden 

Brand aufnehmen und abwerfen, aber sie sind 

nicht in der Lage, einen großen Waldbrand im 

Harz zu löschen. 

Noch einmal: Kein Bundesland ist in der Lage, ein 

Feuerlöschflugzeug zu finanzieren. Ein solches 

Flugzeug kostet - je nach Tankgröße - zwischen 

10 und 40 Millionen Euro, und es steht, wenn es 

falsch konzipiert ist, zehn Monate im Jahr nutzlos 

herum. 

Deswegen braucht es Konzepte auf europäischer 

Ebene - Stichwort: rescEU -, um dafür Sorge zu 

tragen, dass an verschiedenen Stellen Europas - 

z. B. in Deutschland für Nord- und Mitteleuropa, in 

Südfrankreich für Südwesteuropa und in Grie-

chenland für Südosteuropa - solche Flugzeuge 

stationiert werden, die von den Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union gemeinsam finanziert 

und unterhalten werden. Diese Flugzeuge müs-

sen variabel einsetzbar sein. 

Ich gebe Ihnen völlig recht - das ist mein Reden 

seit zwei Jahren -: Wir brauchen dieses Material. 

Aber man kann es nicht mal eben so beschaffen. 

Erst einmal müssen die politischen Vorausset-

zungen dafür hergestellt werden.  

Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Dinge 

klar beim Namen nennen. Problematisch sind ja 

nicht nur die Folgen des Klimawandels, Strafre-

gen, Feuer usw. Jetzt kommt auch noch die 

Kriegssituation hinzu. Wir werden künftig noch 

massivere Cyberangriffe auf kritische Infrastruktu-

ren abzuwehren haben. Alle drei Probleme grei-

fen auch noch ineinander über, weil unsere Ge-

sellschaften komplett miteinander vernetzt sind. In 

der Summe sind die Probleme noch gefährlicher. 

Darauf müssen wir uns einstellen. 

Ich will nicht die Kassandra der Sicherheitspolitik 

sein. Ich bin kein Schwarzseher. Aber wir müssen 

realistisch und vorbereitet in die nächsten Jahre 

gehen. Dazu gehört eben auch eine klare Ansa-

ge. 

Abg. Marie Kollenrott (GRÜNE): Nur damit ich 

richtig verstanden werde und meine Frage klar 

beantwortet wird: Ich finde nicht alles doof. Ich 

finde ziemlich vieles ziemlich gut. Aber wenn man 

vor Ort fragt, hört man, dass sich die Behörden 

und die ehrenamtlichen Teams nicht gut auf ei-

nen Katastrophenfall vorbereitet fühlen. Deswe-

gen meine Frage nach der Vereinheitlichung und 

der Unterstützung der Kommunen durch das 

Land, damit das Wissen weitergegeben werden 

kann und man vor Ort wirklich vorbereitet ist. 

Minister Pistorius (MI): Woher nehmen Sie die 

Erkenntnis, dass es keine einheitliche Ausbildung 

im Katastrophenschutz gibt? Die gibt es. Beim 

Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz 

wird geschult, aus- und fortgebildet. Das erfolgt 

alles nach einheitlichen Konzepten. 

Es mag Einheiten vor Ort oder einzelne Personen 

geben, die sich aus diesem oder jenem Grund 
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nicht gut vorbereitet fühlen. Das mag in manchen 

Fällen objektiv richtig und nachvollziehbar sein; in 

anderen Fällen ist es eine subjektive Wahrneh-

mung. 

Es kann natürlich auch Einheiten geben, deren 

Material nicht ausreicht oder nicht auf dem neues-

ten Stand ist. Darum müssen sich selbstverständ-

lich alle Beteiligten kümmern. Das tun auch wir im 

Rahmen der Möglichkeiten. 

Aber man muss auch ehrlicherweise sagen: Von 

Anfang der 90er-Jahre bis 2010 waren alle öffent-

lichen Haushalte vor allem vom Spardiktat be-

stimmt. Und alle haben gesagt: Uns geht es doch 

gut! Wir haben keine Kriegsgefahren! - Der Kli-

mawandel war noch nicht so spürbar, an ihn hat 

noch keiner geglaubt außer ein paar Leuten, die 

es besser wussten. Es gab damals kein Bewusst-

sein dafür, dass es gefährlich werden könnte, 

wenn man in diesem Bereich spart. Und in die-

sem Bereich ist massiv gespart worden, um es 

deutlich zu sagen, von allen Verantwortlichen auf 

allen Ebenen. Das kann man nicht in wenigen 

Jahren nachholen. 

Jetzt haben wir den Druck. Das ist manchmal gut 

so. Wenn es reinregnet, macht jeder sein Dach 

dicht. Das ist jetzt unsere Aufgabe. 

Abg. Ulrich Watermann (SPD): Erstens. Wenn 

man schon etwas länger in der Politik ist, weiß 

man, dass immer die Themen diskutiert werden, 

die in der medialen Wahrnehmung gerade bren-

nen. Ich möchte wetten: Wenn sich bestimmte 

Dinge nicht ereignet hätten, würden wir heute 

nicht über dieses Thema diskutieren. Was ist ei-

gentlich die Ursache dafür, dass alle Fraktionen 

des Niedersächsischen Landtages bestimmte 

Themen mal mehr und mal weniger in den Mittel-

punkt stellen?  

Der Bereich Sicherheit - innere Sicherheit, äußere 

Sicherheit, Bevölkerungsschutz - ist seit Anfang 

der 2000er-Jahre in den Hintergrund geraten. 

Auch Abrüstungs- und Friedensverträge waren 

nicht mehr so wichtig. Stattdessen haben wir uns 

über Handelsverträge auseinandergesetzt.  

Die Liberalisierung und Verwirtschaftlichung der 

Energiemärkte hat zu den Lieferungen von Gas 

und anderen Energieträgern aus Russland ge-

führt. Die Steinkohleförderung in Deutschland ist 

nicht eingestellt worden, um das Klima zu schüt-

zen, sondern weil sie schlicht und ergreifend teu-

rer war als in anderen Ländern. 

Genauso verhält es sich mit dem Bevölkerungs-

schutz und dem Katastrophenschutz. Es gab kei-

ne großen Ereignisse mehr, und man fragte sich, 

warum man sich dafür noch einsetzten sollte. Zu-

letzt wurden anlässlich der großen Heidebrände 

in den 70er-Jahren Brandschutzfahrzeuge be-

schafft. Ich bitte alle, genau hinzugucken, wann 

sie was gefordert haben. 

Zweitens. Ich war bis zum Jahre 2000 Ortsvor-

steher in Eichenborn. Damals hatte ich drei Ak-

tenordner zum Katastrophenschutz im Zusam-

menhang mit dem Kernkraftwerk Grohnde. Ich 

nahm an Übungen teil und wusste genau, was ich 

zu tun hatte, wenn wirklich etwas passieren wür-

de. 

Vor Kurzem ist meine Tochter Ortsvorsteherin 

geworden. Ich habe sie gleich gefragt: Hast du 

die drei Aktenordner bekommen, und hat man dir 

eine Übung angeboten? - Die Aktenordner hat sie 

nicht bekommen, Hinweise zum Katastrophen-

schutz hat sie nicht bekommen, und eine Übung 

war auch nicht drin. 

Das macht deutlich, worum es geht. Wir sollten 

uns - auch vor Ort; das ist nicht nur Landessa-

che - für mehr Übungen zu diesem Themenbe-

reich einsetzen. Bei solchen Übungen merkt man 

auch, ob die Zusammenarbeit funktioniert oder ob 

es kneift. 

Wir im Landkreis Hameln-Pyrmont wissen jetzt: 

NINA funktioniert nicht bei Landkreisen mit Bin-

destrich. Wir haben unseren Landkreis deswegen 

nicht umbenannt, sondern den Bund gebeten, 

das Problem bei NINA zu regeln. 

Wir brauchen technische Ausrüstung, und wir 

brauchen vor allem Ehrenamtliche. Wie wir von 

Blaulichtkräften erfahren haben, hat Corona doch 

zu starken Einbrüchen im Ehrenamt geführt. Ich 

bitte die Landesregierung und dich, lieber Boris, 

das Ehrenamt attraktiver zu machen und vor al-

lem dafür sorgen, dass die Ehrenamtlichen keine 

Probleme mit ihren Arbeitgebern bekommen.  

Alle Technik nützt nichts, wenn sie mit Menschen 

besetzt werden kann. In den Altersklassen, die 

dafür infrage kommen, haben wir auf dem Lande 

immer wieder Menschen. Deswegen müssen wir 

Menschen, die bei uns eine neue Heimat finden 

wollen, auch in die Systeme des Bevölkerungs-

schutzes einbinden. 

Vielen Menschen wissen nicht einmal mehr die 

Sirenensignale zu deuten. Es ist nicht die Schuld 
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von Landräten, wenn Leute in den Keller gehen, 

obwohl der unter Wasser steht, und einen Strom-

schlag bekommen. 

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP): Herr Minister,  

eine spitze politische Bemerkung muss ich mir er-

lauben: Sie haben vorhin die Hoffnung geäußert, 

dass nach der Wahl wieder dieselben Entschei-

dungsträger in der Landesregierung sind. Das 

würde eine Fortsetzung der Großen Koalition be-

deuten. Das hatte ich vorher von Ihnen noch nicht 

so gehört. 

Minister Pistorius (MI): Ich habe von mir als Ent-

scheidungsträger gesprochen. 

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP): Nun zu meiner 

Frage. Der Kollege Watermann hat die Frage 

nach Übungen aufgeworfen.  

Ein Problem ist, dass mehrere Ebenen für den 

Katastrophenschutz zuständig sind, bis hin zur 

europäischen Ebene, die nicht nur bei der Wald-

brandbekämpfung wichtig ist, sondern auch bei 

der Abwehr von Cyberattacken.  

Katastrophenschutzbehörden sind aber auch die 

Landkreise. Ich habe vor einiger Zeit abgefragt, 

wie viele Landkreise in den letzten Jahren Stabs-

rahmenübungen und Vollübungen gemacht ha-

ben. Das Ergebnis war, dass weit über die Hälfte 

der Landkreis seit Jahren keine Vollübungen ge-

macht haben.4  

Das liegt nicht im Verantwortungsbereich des MI. 

Minister Pistorius (MI): Doch. 

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP): Jedenfalls nicht 

direkt. - Aber wollen Sie in der nächsten Zeit die-

se Unterscheidung zwischen den Ebenen ein 

Stück weit auflösen und die Kommunen ins Gebet 

nehmen, damit die Übungen, die der Kollege Wa-

termann eben völlig zu Recht angeregt, tatsäch-

lich stattfinden? 

Minister Pistorius (MI): Im Herzen bin ich ein 

Mitglied der kommunalen Familie, und als solches 

nehme ich die kommunale Ebene niemals ins 

Gebet. Vielmehr arbeiten wir auf Augenhöhe und 

kooperativ zusammen, gerade auch im Landes-

beirat Katastrophenschutz. Übungen sind da ein 

Thema.  

                                                
 
4 Drs. 18/9845. 

Man darf nicht vergessen: Wir haben jetzt zwei-

einhalb Jahre Pandemie hinter uns. In dieser Zeit 

haben praktisch keine Übungen stattgefunden. 

Die Innenministerkonferenz hat das Thema „bun-

desweite Übungen“ regelmäßig auf der Tages-

ordnung, bis hin zu Cyberabwehrübungen. Da 

gab es bislang leider wenig Bereitschaft, sich mit 

solchen Fragen zu beschäftigen, weil man die 

Gefahr anders einschätzte. Man scheute den 

Aufwand. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt ver-

ändert. 

Als wir vor drei Jahren vor der Nordseeküste mit 

den SEKs und der Bundeswehr übten, ein Atten-

tat auf ein Transportschiff aufzulösen, fragten 

mich Kollegen: Warum machst du so etwas? - 

Man muss da seine eigene Linie ziehen.  

Natürlich werden wir mit den Kommunen weiter 

darüber reden. Auch das Land wird sich wieder 

auf den Weg machen und Übungen durchführen - 

weil es notwendig ist. 

Unser großer Vorteil ist der Landesbeirat. Er er-

setzt keine Übungen, aber erleichtert sie und die 

Zusammenarbeit. Denn seit 2015/2016 sehen 

sich alle Akteure regelmäßig und pflegen einen 

regelmäßigen fachlichen Austausch. Das ist ein 

Riesengewinn. Dieses wichtige Instrument wer-

den wir weiter nutzen, um immer noch ein Stück 

besser zu werden. 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 2: 

Unterrichtung durch die Landesregierung zum 

Ukraine-Krieg 

zuletzt unterrichtet: 140. Sitzung am 28.04.2022 

 

Verfahrensfragen  

Vors. Abg. Thomas Adasch (CDU) schlug vor, 

die laufenden Unterrichtungen zum Ukraine-Krieg 

künftig zwar nach wie vor regelmäßig, aber je-

weils anlassbezogen durchzuführen, also immer 

dann, wenn ein neuer Sachstand vorliege, sodass 

sich auch ein tatsächlicher Mehrwert für die Arbeit 

des Ausschusses ergebe. Er habe entsprechend 

Rücksprache mit dem MI gehalten und würde, 

wenn der Ausschuss einverstanden sei, künftig 

mit dem MI abstimmen, zu welchem Zeitpunkt ei-

ne Unterrichtung sinnvoll sei.  

Abg. Hans-Joachim Janßen (GRÜNE) erklärte 

sich mit diesem Verfahrensvorschlag grundsätz-

lich einverstanden. Ihm sei dabei allerdings wich-

tig, dass Unterrichtungen, die die Fraktionen zu 

diesem Thema beantragten, dann auch kurzfristig 

vorgenommen werden könnten.  

Vors. Abg. Thomas Adasch (CDU) sagte dies 

zu. Wenn sich eine neue Lage ergebe, so der 

Vorsitzende, könne selbstverständlich jederzeit 

eine Unterrichtung auf die Tagesordnung gesetzt 

oder auch kurzfristig eine Sitzung anberaumt 

werden, beispielsweise am Rande des Plenums 

in der kommenden Woche.  

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP) erklärte, voraus-

gesetzt, dass bei Vorliegen eines neuen Sach-

standes in der Tat die Tagesordnung kurzfristig 

auch zu Beginn einer Sitzung entsprechend er-

weitert werde, sei er mit dem vorgeschlagenen 

Verfahren einverstanden. Denn bisher ziehe sich 

das Verfahren, bis eine von den Oppositionsfrak-

tionen beantragte Unterrichtung tatsächlich erfol-

ge, oft einige Zeit hin. So müsste in der Regel in 

einer Sitzung zunächst dem Antrag auf Unterrich-

tung zugestimmt werden, bevor dann in der 

nächsten Sitzung die Unterrichtung stattfinden 

könne. Dies sei für die Oppositionsfraktionen 

nicht immer zufriedenstellend.  

Vors. Abg. Thomas Adasch (CDU) erklärte, künf-

tig werde von Woche zu Woche im Rahmen der 

Aufstellung der Tagesordnung für die nächste 

Sitzung des Ausschusses eine Abstimmung mit 

dem MI dazu erfolgen, ob es einen neuen Sach-

stand gebe, sodass eine Unterrichtung sinnvoll 

sei. Denn alle Fraktionen hätten ein Interesse da-

ran, zeitnah über neue Entwicklungen unterrichtet 

zu werden.  

Der Vorsitzende stellte abschließend das Einver-

nehmen des Ausschusses mit dem dargestellten 

künftigen Verfahren bei Unterrichtungen zum Uk-

raine-Krieg fest.  

 

Unterrichtung 

MDgt’in Dr. Graf (MI) teilte eingangs mit, vor der 

eigentlichen Unterrichtung wolle sie zunächst die 

Antwort auf eine Frage des Abg. Schünemann 

aus der 140. Sitzung am 28. April 2022 nachlie-

fern, nämlich ob Antragsformulare für die Schutz-

suchenden aus der Ukraine bei den Ausländer-

behörden inzwischen in ukrainischer Sprache vor-

lägen.  

Dazu sei Folgendes auszuführen: Das MI habe 

den kommunalen Ausländerbehörden mit einem 

Runderlass vom 15. März 2022 ein bundesein-

heitliches Merkblatt für ukrainische Staatsangehö-

rige zu den mit dem vorübergehenden Schutz 

nach § 24 Aufenthaltsgesetz verbundenen Rech-

ten und Pflichten zur Verfügung gestellt. Dieses 

Merkblatt sei am 22. März 2022 offiziell von der 

Bundesregierung in Englisch und Ukrainisch 

übersetzt und den kommunalen Ausländerbehör-

den dann nachträglich weitergegeben worden.  

Es gebe also ein Merkblatt in ukrainischer und 

englischer Sprache, allerdings gebe es kein bun-

deseinheitliches Antragsformular in Ukrainisch 

oder Englisch. Dies hänge zum Teil auch damit 

zusammen, dass die kommunalen Ausländerbe-

hörden jeweils mit unterschiedlicher Software ar-

beiteten und nicht zwingend ein klassisches An-

tragsformular in Papierform verwendeten. Aus 

Sicht des MI sei es aber durchaus sinnvoll und 

auch ausreichend, dass das Merkblatt, auf dem 

alle Rechte und Pflichten erläutert würden, in Uk-

rainisch und Englisch vorliege. Dies müsse beim 

Antragsformular nicht zwingend der Fall sein.  

Dies vorausgeschickt, sei grundsätzlich darauf 

hinzuweisen, dass es keine elementaren Verän-

derungen der Grundsituation beim Zugang von 

Geflüchteten aus der Ukraine nach Niedersach-

sen gebe. 
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Vom 24. Februar 2022 bis zum 11. Mai 2022, 

24 Uhr, seien 6 917 Geflüchtete aus der Ukraine 

in den Standorten der Landesaufnahmebehörde 

aufgenommen worden. Am Messebahnhof Laat-

zen, dem sogenannten Hub, seien 24 073 Perso-

nen aus der Ukraine mit Zügen eingetroffen. Laut 

Ausländerzentralregister - einmal pro Woche 

übermittle das BAMF dem MI einen Sonderaus-

zug daraus - seien insgesamt ungefähr 65 000 

Personen aus der Ukraine in Niedersachsen an-

gekommen. Nicht alle reisten über den Hub und 

die Landesaufnahmebehörde ein, sondern ein 

Großteil reise privat mit Bussen oder auf sonsti-

gen Wegen in die Kommunen ein.  

Seit dem 24. Februar würden auch die Ankunfts-

zahlen von russischen Staatsangehörigen erfasst, 

die weiter auf einem ausgesprochen niedrigen Ni-

veau seien. Seit dem 24. Februar seien 71 Per-

sonen mit russischer Staatsangehörigkeit neu 

nach Niedersachsen gekommen.  

Die in den Kommunen aktuellen Themen seien 

weiterhin die Erfassung der Ankommenden aus 

der Ukraine sowie die ausländerrechtliche und 

leistungsrechtliche Bearbeitung. Hierbei hake es 

nach wie vor an der einen oder anderen Stelle, 

auch was Kapazitäten für Termine bzw. Termin-

vergaben anbelange. Insbesondere seien die 

Personalisierungsinfrastrukturkomponenten-Gerä-

te - kurz: PIK - weiterhin technisch nicht zu 100 % 

zuverlässig. Auf Bund-Länder-Ebene sei ein Ar-

beitskreis eingerichtet worden, der sich mit Re-

gistrierungsproblemen und dem Rechtskreis-

wechsel beschäftige und zugesagt habe, bis zum 

23. Mai adäquate Lösungen zu liefern.  

Der Rechtskreiswechsel zum 1. Juni sei das zent-

rale Ereignis, das zurzeit sozusagen vor der Tür 

stehe. Beabsichtigt sei, eine Informationsveran-

staltung dazu für die kommunalen Ausländerbe-

hörden, die Leistungsbehörden, die Jobcenter 

und alle weiteren Betroffenen zu organisieren, 

damit die im Zusammenhang mit dem Rechts-

kreiswechsel erforderlichen Informationen - so-

weit sie dem MI vorlägen - vermittelt werden 

könnten.  

 

Aussprache 

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP) fragte vor dem 

Hintergrund von Presseberichterstattungen und 

einer entsprechenden Diskussion im Sozialaus-

schuss, ob die Ansprache insbesondere von 

Frauen an den Hauptbahnhöfen, an denen sie 

ankämen, durch Mitglieder der organisierten Kri-

minalität zu einem zunehmenden Problem ge-

worden sei und ob die Polizei in diesem Bereich 

aktiv sei.  

MDgt’in Dr. Graf (MI) führte aus, diese Frage be-

treffe nicht ihren originären Zuständigkeitsbereich, 

das Ausländerrecht. Sie persönlich habe nicht 

den Eindruck, dass dieses Problem in irgendeiner 

Form zugenommen hätte. Aus ihrer Perspektive 

als Ansprechpartnerin für die kommunalen Aus-

länderbehörden und aus Sicht der Landesauf-

nahmebehörde sei keine Zunahme von entspre-

chenden Hinweisen festzustellen. Sie erhalte 

auch WE-Meldungen - also Meldungen wichtiger 

Ereignisse -, in denen entsprechende Situationen 

dargestellt seien. Darin sei die eine oder andere 

Situation dargestellt worden, in der der Bundes-

polizei Personen aufgefallen seien, die Neuan-

kömmlinge angesprochen hätten. Nähere Aus-

künfte könne sicherlich die Polizei geben.  

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP) merkte an, diese 

Antwort sei auch im Sozialausschuss gegeben 

worden; deswegen habe er die Frage im Innen-

ausschuss gestellt. Er bat darum, dass schriftliche 

Informationen dazu nachgereicht würden.  

Abg. Hans-Joachim Janßen (GRÜNE) teilte mit, 

ihm sei seitens der Landesaufnahmeeinrichtun-

gen berichtet worden, dass sie in vielerlei Hinsicht 

an der Grenze ihrer Kapazitäten seien, insbeson-

dere, was zusätzliche Unterkunftsmöglichkeiten 

betreffe - auch hinsichtlich der Anmietung zusätz-

licher Objekte -, aber auch, was die personelle Si-

tuation angehe. Insbesondere gebe es hier Kapa-

zitätsprobleme hinsichtlich der medizinischen und 

psychologischen Betreuung, da die Einrichtungen 

in diesem Bereich nicht über eigene Kräfte ver-

fügten, sondern sich immer Dritter bedienen 

müssten. Der Abgeordnete fragte, ob es inner-

halb der Landesregierung Überlegungen gebe, 

wie diese Problematik entschärft werden könnte, 

und, wenn ja, wie dies erfolgen sollte.  

MDgt’in Dr. Graf (MI) antwortete, die Landesauf-

nahmebehörde sei in der Tat stark beansprucht, 

und zwar nicht nur bzw. sogar eher in geringerem 

Ausmaß mit Blick auf das Ankunftsgeschehen 
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von Personen aus der Ukraine. Denn parallel zu 

den Zugängen aus der Ukraine gebe es weiterhin 

starke Zugänge insbesondere über die Mittel-

meerroute von sonstigen Asylbegehrenden, die 

ebenfalls in der Landesaufnahmebehörde ver-

blieben.  

Die Kapazität der Landesaufnahmebehörde um-

fasse ungefähr 5 300 Plätze; momentan seien 

dort aber um die 6 000 Personen untergebracht. 

Es gebe also eine verdichtete Belegung, sodass 

aktuell auch auf Räume zurückgegriffen werden 

müsse, die klassischerweise nicht für die Unter-

bringung genutzt würden, z. B. Unterrichtsräume 

und Sporthallen. Sie könne aber berichten, dass 

die Nutzung einer Liegenschaft in Fürstenau im 

Landkreis Osnabrück eine gewisse Erleichterung 

verschaffe und den Standort Bramsche entlaste.  

Auch das Konzept hinsichtlich der Kapazitäten für 

Neuankömmlinge aus der Ukraine auf dem Mes-

segelände sei relativ gut. In den Bestandsliegen-

schaften der Landesaufnahmebehörde sei die 

Belastung allerdings tatsächlich sehr hoch.  

Ein weiterer Punkt sei in der Tat die Personalsitu-

ation. Das Personal der Landesaufnahmebehörde 

habe nach zwei Jahren Corona eine sehr an-

strengende Zeit hinter sich, und nun komme die 

Ukraine-Krise hinzu. Vor diesem Hintergrund ge-

be es auch in dem Bereich einige Krankheitsaus-

fälle, aber alles in allem laufe der Betrieb noch 

reibungslos.  

Die Inanspruchnahme von Dritten erfolge vor al-

lem im Bereich der medizinischen Untersuchun-

gen, und hier bestehe in der Tat das Problem, 

dass das eingebundene Personal nicht analog 

des Zugangs aufgestockt werden könne. Für die 

psychologische Beratung verfüge die Landesauf-

nahmebehörde über eigene Sozialarbeiter.  

In diesem Zusammenhang gebe es eine kurzfris-

tige und eine langfristige Perspektive. Die kurz-

fristige Perspektive sei, zunächst einmal über 

Verteilungen aus der Landesaufnahmebehörde in 

die Kommunen für Entlastung zu sorgen, um der 

angespannten Belegungssituation in der Landes-

aufnahmebehörde zu begegnen. Langfristig müs-

se die Landesaufnahmebehörde so aufgestellt 

werden, dass es immer einen entsprechenden 

Puffer gebe - sowohl was Aufnahmekapazitäten 

als auch was Personal anbelange -, um bei 

schwankenden Zugängen entsprechend agieren 

zu können.  

Abg. Hans-Joachim Janßen (GRÜNE) merkte 

an, auch wenn die Situation im Bereich der psy-

chologischen Beratung insofern nicht so gravie-

rend sei, als die Aufnahmeeinrichtungen über ei-

gene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem 

Bereich verfügten, seien gerade diese derzeit 

doch in besonderer Weise beansprucht, weil auch 

traumatisierte Geflüchtete aus der Ukraine dort 

ankämen und die Betreuungsintensität insgesamt 

deutlich gestiegen sei. Von daher halte er es für 

dringend erforderlich, eine Perspektive zu schaf-

fen, um Personal aufstocken und sozusagen mit 

einer Reserve arbeiten zu können. 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 3: 

Unterrichtung durch die Landesregierung zur 

polizeilichen Einsatzbewältigung anlässlich 

von Versammlungen am 23. April 2022 in 

Hannover 

 

Unterrichtung 

PD’in Wulff-Bruhn (MI): Ich möchte Sie heute 

über die polizeiliche Einsatzbewältigung anläss-

lich zweier Versammlungen am 23. April dieses 

Jahres in Hannover informieren. Die Unterrich-

tung wird entsprechend des Antrages die polizei-

liche Lagebewältigung anlässlich der propalästi-

nensischen Versammlung sowie einer Gegenver-

sammlung am 23. April 2022 in Hannover enthal-

ten.  

Meine Ausführungen basieren auf den Darstel-

lungen der Polizeidirektion Hannover.  

Eingangs gehe ich auf die Mitteilung der anlass-

gebenden propalästinensischen Versammlung 

„Solidarität mit Palästina“ ein; ich bezeichne diese 

der Einfachheit halber im weiteren Verlauf als 

„Versammlung 1“. 

Am 11. April 2022 zeigte eine namentlich bekann-

te (männliche) Person für den 23. April 2022, von 

15.15 Uhr bis 19.00 Uhr, eine ortsfeste Versamm-

lung zu dem Thema „Solidarität mit Palästina“ mit 

bis zu 100 erwarteten Teilnehmenden in Hanno-

ver, am Kröpcke, bei der Versammlungsbehörde, 

nämlich der Polizeidirektion Hannover, an.  

Der Anzeigende bzw. spätere Versammlungslei-

ter war der Versammlungsbehörde bereits von 

vergangenen und themenähnlichen Versammlun-

gen bekannt. Diese Versammlungen sind in der 

Vergangenheit immer störungsfrei verlaufen, und 

der Anzeigende bzw. Versammlungsleiter verhielt 

sich stets kooperativ. 

Einen Tag später wurde die Polizeiinspektion 

Hannover durch das Einsatzdezernat der Polizei-

direktion Hannover mit der Umsetzung der erfor-

derlichen Einsatzmaßnahmen beauftragt. Auch 

wurde die für den polizeilichen Staatsschutz zu-

ständige Kriminalfachinspektion (KFI) 4, wie in 

solchen Fällen üblich, um eine Gefährdungsbe-

wertung gebeten.  

Diese Gefährdungsbewertung wurde der einsatz-

führenden Dienststelle am 21. April 2022 übermit-

telt. Auf Grundlage der zu dem Zeitpunkt vorlie-

genden Erkenntnislage ging die KFI 4 von einem 

störungsfreien Verlauf der Versammlung aus. Al-

lerdings sind jedoch Reaktionen auf spontane 

Provokationen bei solch gelagerten Versammlun-

gen grundsätzlich nicht gänzlich auszuschließen. 

Die Anzahl der angegebenen bis zu 100 Teil-

nehmenden wurde vom Polizeilichen Staats-

schutz als durchaus realistisch bewertet.  

In der Folge wurde das Polizeikommissariat Han-

nover Mitte mit der Einsatzdurchführung beauf-

tragt. 

Zur Gegenversammlung „Gegen Antisemitismus“, 

die ich in der Folge als „Versammlung 2“ be-

zeichne, lag hingegen bis zum Zeitpunkt der 

Durchführung der Versammlung 1 keine ver-

sammlungsrechtliche Anzeige vor.  

Die Versammlung wurde erst nach entsprechen-

den Feststellungen vor Ort bekannt und dement-

sprechend auch als Versammlung eingestuft. 

Die konkrete polizeiliche Lage in der Innenstadt 

von Hannover am 23. April stellte sich wie folgt 

dar: 

Um 15.25 Uhr ergeht der Einsatzauftrag an eine 

Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommis-

sariats Mitte, mit dem bezeichneten Versamm-

lungsleiter der Versammlung 1 Kontakt aufzu-

nehmen. Neun Minuten später trifft die Funkstrei-

fe, besetzt mit einer Polizeibeamtin und einem 

Polizeibeamten, am Kröpcke ein. Noch beim Aus-

steigen kommt eine männliche Person den Beam-

ten mit den Worten „das ist Hetze, das ist Hetze“ 

entgegen, und sie zeigt auf die bereits laufende 

Versammlung 1, die zwischenzeitlich mit dem 

Verlesen der Auflagen der Versammlungsbehör-

de begonnen hat.  

Ein kurzer Einschub an dieser Stelle: Diese 

männliche Person ist in der Folge auch Teilneh-

mer der Versammlung 2 und das spätere Opfer 

einer Körperverletzung.  

Danach findet unmittelbar das Kooperationsge-

spräch zwischen den Beamten und dem Ver-

sammlungsleiter der Versammlung 1 statt. 

Neben der Funkstreifenwagenbesatzung sind 

auch zwei Polizeibeamtinnen des Polizeilichen 

Staatsschutzes vor Ort. Sie teilen nunmehr mit, 

dass sich ihnen bekannte Mitglieder der „Libera-

len Jüdischen Gemeinde Hannovers“ vor Ort be-

fänden, u. a. auch deren Vorsitzende. Die be-
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zeichneten Mitglieder hielten sich mit einigem Ab-

stand zunächst als Einzelpersonen vor Ort auf 

und waren zu diesem Zeitpunkt nicht als Gruppe 

und insbesondere nicht als Versammlung zu er-

kennen.  

Als um 15.40 Uhr die uniformierte Beamtin und 

der uniformierte Beamte auf diese Personen zu-

gehen, setzt durch diese ein Skandieren von 

„Lügner, Lügner“ in Richtung der Versammlung 1 

ein. Nahezu zeitgleich halten zwei Personen eine 

israelische Flagge hoch. Weitere acht Personen 

gruppieren sich nun um die Flaggenträger und 

stimmen mit in das Skandieren von „Lügner, Lüg-

ner“ und nunmehr auch „Israel bedeutet Freiheit“ 

ein, womit die Personen seitens der Polizeibeam-

ten jetzt als Gruppe mit einer Meinungskundgabe 

und somit als Versammlung angenommen wer-

den.  

Aufgrund der entstehenden Dynamik kann durch 

die Beamtin und den Beamten keine formelle 

Kontaktaufnahme mehr mit der Versammlung 2 

erfolgen, da diese in dem Moment durch die Teil-

nehmer der Versammlung 1 wahrgenommen 

wird. Von dort wird lautstark skandiert „Kinder-

mörder Israel“, „Freiheit für Palästina“ und „Leute 

macht die Augen auf, im Gaza gehen die Kinder 

drauf“.  

Sie können sich die nun aufkommende sehr star-

ke Emotionalisierung der Teilnehmenden auf bei-

den Seiten sicherlich vorstellen; damit verbunden 

ist eine so zuvor nicht eingeschätzte Entwicklung 

der Lage.  

Teilnehmende der Versammlung 2 positionieren 

sich der Versammlung 1 unmittelbar zugewandt 

und nähern sich dieser ein bis zwei Schritte an. 

Im weiteren Verlauf bewegen sich ca. 20 Teil-

nehmende der Versammlung 1 unter lautstarkem 

Rufen auf die bis dahin nur ca. 2 m entfernte Ver-

sammlung 2 zu.  

Um 15.43 Uhr erfolgt der erste Funkspruch der 

unmittelbar eingesetzten Funkstreifenwagenbe-

satzung um Unterstützung. Währenddessen er-

eignen sich eine kurze körperliche Auseinander-

setzung und ein Gezerre um die israelische Flag-

ge, infolge dessen die eingangs von mir erwähnte 

männliche Person zu Fall kommt. Augenzeugin-

nen dazu sind die zivilen Beamtinnen der KFI 4, 

die sehen, dass das Opfer von einem Teilneh-

menden aus der Versammlung 1 geschubst wird. 

Das Opfer liegt anschließend scheinbar schutzlos 

inmitten der immer noch agierenden Menschen-

menge am Boden.  

Die Funkstreifenwagenbesatzung geht zwischen 

die Parteien und trennt diese voneinander, auch 

durch vereinzeltes Zurückdrängen mittels Schie-

ben und Stoßen von Teilnehmenden der Ver-

sammlung 1. Parallel dazu versuchen Teilneh-

mende der Versammlung 2 und die zivilen Beam-

tinnen, das Opfer aus der Menge zu ziehen.  

Durch die Beamtinnen der KFI 4 wird zunächst 

Erste Hilfe geleistet. Es werden dabei keine of-

fensichtlichen Verletzungen beim Opfer festge-

stellt; die Frage nach Verletzungen oder Beschä-

digungen wird verneint. Eine Hinzuziehung eines 

Rettungswagens (RTW) wird vom Opfer selbst 

abgelehnt. 

Da zu dem Zeitpunkt weiterhin Teilnehmende der 

Versammlung 1 nachdrängen und sich eine 

Trennung der beiden Versammlungen durch ein 

Abdrängen der Teilnehmenden der Versamm-

lung 1 von der Versammlung 2 als ungeeignet 

und nicht erfolgreich erweist, setzen die Beamten 

ihr Reizstoffsprühgerät mit Pfefferspray in Rich-

tung der Versammlung 1 ein. Die Androhung des 

Zwangsmittels erfolgte zuvor unter Vorhalten und 

den lautstarken Rufen „Zurück! Zurück!“.  

Als unmittelbare Folge des Pfefferspray-

Einsatzes, aber auch durch Einschreiten von 

Ordnern der Versammlung 1 weichen die Teil-

nehmenden trotz hoher Emotionalisierung zurück.  

Die Ordner stellen sich nun als Kette zwischen 

den beiden Versammlungen auf. Diese Maßnah-

me führt dazu, dass es zwar bei einer weiterhin 

hoch emotionalen, aber doch nunmehr gewalt-

freien Grundstimmung der Teilnehmenden der 

Versammlung 1 bleibt, die ihre Versammlung un-

ter Einsatz eines elektronischen Verstärkers, mit-

tels Sprechchören und Zeigen von Flaggen Pa-

lästinas mit am Ende 120 Teilnehmenden ohne 

weitere Störungen fortsetzt. 

Nach einem zweiten Funkspruch trifft um 

15.44 Uhr eine weitere Funkstreife des Polizei-

kommissariats Mitte - die Unterstützung - vor Ort 

ein, und nahezu zeitgleich kommen vier Interven-

tionskommandos - mit insgesamt 18 Beamtinnen 

und Beamten der Polizeiinspektion Besondere 

Dienste - aus unterschiedlichen Richtungen dazu. 

Unmittelbar danach bilden die Kräfte eine Polizei-

kette zwischen den beiden Versammlungen, die 

fortwährend durch nachrückende Einsatzkräfte 
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verstärkt wird. Weitere Zwangsmaßnahmen erfol-

gen zu diesem Zeitpunkt nicht.  

Nach der Übernahme der Einsatzleitung vor Ort 

durch den Dienstabteilungsleiter des Polizeikom-

missariats Mitte - das ist in einer solchen Situation 

üblich - erfolgt zunächst ein kurzes Briefing der 

Einsatzkräfte, in dem der Tatverdächtige zur Kör-

perverletzung beschrieben wird. 

Um 15.52 Uhr wird das Kooperationsgespräch mit 

der Person geführt, die sich auf Nachfrage als 

Versammlungsleiterin der Versammlung 2 meldet. 

Die Versammlung wird vom Polizeiführer als nicht 

angezeigte versammlungsrechtliche Aktion dekla-

riert, das Thema lautet „Gegen Antisemitismus“. 

Gegen die Versammlungsleiterin wird ein Ord-

nungswidrigkeitenverfahren nach dem Nieder-

sächsischen Versammlungsgesetz eingeleitet.  

Die Versammlung 2 wird anschließend vom Poli-

zeiführer räumlich auf die Georgstraße jenseits 

der Großen Packhofstraße beschränkt. Dieser 

Beschränkung folgen die zehn Teilnehmenden 

umgehend.  

Danach erfolgt die Kontaktaufnahme mit dem 

Versammlungsleiter der Versammlung 1 mit dem 

Ziel, den Tatverdächtigen zu der Körperverlet-

zung aus der Versammlung 1 einer Personalien-

feststellung zuzuführen. Der Täter wirkt zwar ge-

meinsam mit seinen zwei erwachsenen Söhnen 

sehr ungehalten, lässt sich jedoch freiwillig und 

ohne Zeitverzug durch Ordner aus der Versamm-

lung 1 führen. Die beiden Söhne waren bei dem 

Pfefferspray-Einsatz kontaminiert worden, lehnen 

eine Versorgung durch einen RTW allerdings ab. 

Es erfolgt die Identitätsfeststellung des Tatver-

dächtigen zur Körperverletzung sowie seiner bei-

den Söhne als Zeugen.  

Um 16.09 Uhr erklärt die Versammlungsleiterin 

die Versammlung 2 für beendet; die Teilnehmen-

den entfernen sich umgehend. 

Kurz danach bittet der Versammlungsleiter der 

Versammlung 1 um den Ausschluss des Tatver-

dächtigen der Körperverletzung und seiner bei-

den Söhne aus der Versammlung. Nach Aus-

schluss verbleiben die Personen außerhalb der 

Versammlung im Nahbereich.  

Um 16.25 Uhr erklärt auch der Versammlungslei-

ter der Versammlung 1 diese für beendet.  

Soweit zum Geschehen in der Innenstadt.  

Zu den sich daraus ergebenden Ermittlungsver-

fahren möchte ich Ihnen in aller Kürze Folgendes 

mitteilen:  

Mit Stand vom 29. April 2022 sind zur in Rede 

stehenden Versammlung je ein Ermittlungsverfah-

ren wegen Körperverletzung gemäß § 223 StGB 

sowie Volksverhetzung gemäß § 130 StGB in Be-

arbeitung. Nähere Auskünfte können aufgrund 

des Umstandes, dass es sich um laufende Ermitt-

lungsverfahren handelt, nicht erteilt werden.  

Die Ermittlungen erfolgen durch die Polizeiinspek-

tion Hannover und sind noch nicht abgeschlos-

sen. Die Sachleitung hat die zuständige Staats-

anwaltschaft Hannover inne. 

Mit dem folgenden kurzen Fazit möchte ich meine 

Ausführungen schließen: 

In Anbetracht der Vielzahl von Versammlungen 

im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion 

und Polizeidirektion Hannover unmittelbar im In-

nenstadtbereich wird eine polizeiliche Begleitung 

von Versammlungen, die nach vorangegangener 

Beurteilung der Lage einen störungsfreien Verlauf 

erwarten lassen, vielfach und bewährt durch 

Funkstreifenwagenbesatzungen des Einsatz- und 

Streifendienstes aus der Allgemeinen Aufbauor-

ganisation heraus begleitet.  

Im Hinblick auf die in Rede stehende Versamm-

lung lagen keine Hinweise auf Störungen vor. Bei 

unvorhersehbaren Lageentwicklungen kann re-

gelmäßig auf Kräfte der eigenen bzw. benachbar-

ter Polizeiinspektionen - inklusive geschlossener 

Einheiten - zurückgegriffen werden. So wurden 

bei der in Rede stehenden Versammlung zeitnah 

Kräfte der Polizeiinspektion Besondere Dienste 

eingesetzt. 

Die Mitteilung bzw. Ankündigung einer Gegen-

Versammlung hätte faktisch unmittelbar zu einer 

veränderten Gefährdungsbewertung und in deren 

Folge zu einem veränderten Kräfteeinsatz ge-

führt. 

Aus der ex-ante-Betrachtung bleibt die Kräftedis-

position angemessen gewählt. 
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Aussprache 

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP): Natürlich ist es 

immer sehr schwierig, im Vorfeld solcher Ver-

sammlungen zu beurteilen, ob sich aggressive 

Entwicklungen ergeben oder nicht. Sie haben 

sehr anschaulich geschildert, wie dynamisch die 

Entwicklungen sein können.  

Ich kann angesichts der Vielzahl der Versamm-

lungen und der Personalsituation der Polizei auch 

nachvollziehen, dass nicht jede Versammlung 

umfangreich begleitet wird. Aber sind nicht gera-

de Versammlungen mit solchen Themen vor dem 

Hintergrund der - so sage ich es einmal - aufge-

heizten politischen Situation im Nahen Osten viel-

leicht doch besonders zu betrachten? Bezie-

hungsweise: Gibt es nicht Versammlungen, die 

aufgrund ihres Themas grundsätzlich entspre-

chend begleitet werden sollten? Das ist meine 

erste Frage.  

Meine zweite Frage betrifft den Ablauf. Ange-

sichts Ihrer Schilderung hatte ich den Eindruck, 

dass die Streifenwagenbesatzung und die beiden 

Polizistinnen vom Staatsschutz relativ lange mit 

der sich sehr dynamisch entwickelnden Ver-

sammlung allein waren. Die zeitliche Perspektive 

wurde nicht ganz deutlich, aber innerhalb der ge-

schilderten Zeitspanne gab es ja einige Entwick-

lungen. Ist daraus grundsätzlich die Konsequenz 

zu ziehen, dass organisatorisch dafür gesorgt 

werden muss, dass Unterstützungskräfte viel-

leicht doch schneller eintreffen?  

PD’in Wulff-Bruhn (MI): Zunächst zu Ihrer zwei-

ten Frage: Die Funkstreifenwagenbesatzung ist 

um 15.25 Uhr mit dem Einsatz betraut worden. 

Die Polizeibeamtinnen des Staatsschutzes waren 

dann auch vor Ort. Zu dem Zeitpunkt hatte die 

versammlungsrechtliche Aktion, die Versamm-

lung 1, bereits damit begonnen, die versamm-

lungsrechtlichen Beschränkungen zu verlesen.  

Um 15.43 Uhr kam bereits der Funkspruch um 

Unterstützung. In der Zwischenzeit hat ein Koope-

rationsgespräch stattgefunden, und es kam zu ei-

nem Aufeinandertreffen der dann widerstreiten-

den Interessenlagen der beiden Versammlungen.  

Sie müssen sich vorstellen, dass das eine hoch 

emotionale und dynamische Situation ist. Zu-

nächst einmal hat es den beiden uniformierten 

Beamten alles abverlangt, die Situation im Griff zu 

behalten, bevor der Griff zum Funkgerät erfolgen 

konnte, um Unterstützungskräfte anzufordern.  

Die KFI 4 - damit komme ich auch zu Ihrer ersten 

Frage - hatte im Vorfeld die Gefährdungsbewer-

tung vorgenommen und die angegebene Teil-

nehmendenzahl von bis zu 100 Personen als 

durchaus realistisch erachtet. Sie hat aber in der 

Beurteilung der Lage keinerlei Gefährdungsmo-

mente erkannt. Jede versammlungsrechtliche Ak-

tion ist natürlich auch mit Blick auf eine Über-

schrift bzw. ein grobes Thema einzuordnen, aber 

die Bewertung erfolgt für den Einzelfall oder auch 

angesichts der Gemengelage, wenn z. B. eine 

Gegenversammlung angezeigt wird. Das war hier 

aber nicht der Fall.  

Zur Kräftedisposition habe ich mich in meinem 

Fazit bereits positioniert. Es ist durchaus üblich, 

Versammlungen in der Innenstadt von Hannover, 

zu denen keinerlei Erkenntnisse dazu vorliegen, 

dass sie einen unfriedlichen oder störungsbela-

denen Verlauf nehmen könnten, mit dem genann-

ten Kräfteeinsatz zu begleiten.  

Vors. Abg. Thomas Adasch (CDU): Bevor die 

nächsten Fragen gestellt werden, möchte ich an 

dieser Stelle grundsätzlich alle darum bitten, im 

Blick zu behalten, dass es nicht Aufgabe des In-

nenausschusses ist, im Detail ins operative Ge-

schäft der Polizei einzusteigen. Wir sind kein Un-

tersuchungsausschuss. Aus meiner Sicht war der 

Bericht im Übrigen sehr schlüssig.  

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP): Deshalb habe ich 

ganz bewusst eine Strukturfrage gestellt. Wenn 

bei einer Versammlung 100 Personen zu erwar-

ten sind und nur eine Funkstreifenbesatzung vor 

Ort ist, dann fühlt diese sich wahrscheinlich ziem-

lich allein.  

Noch einmal die konkrete Frage: Wie lange hat es 

gedauert, bis die Besatzung erkannt hat, dass ihr 

die Lage entgleitet, und sie Unterstützungskräfte 

gerufen hat? Und wie schnell waren diese dann 

vor Ort?  

Die grundsätzliche Strukturfrage ist: Wie schnell 

müssen Unterstützungskräfte in genau solchen 

Situationen zur Verfügung gestellt werden? War 

der Zeitraum in diesem Fall aus Ihrer Sicht ange-

messen? 

PD’in Wulff-Bruhn (MI): Ich habe den Zeitablauf 

dargestellt: Um 15.25 Uhr wurden die Beamtinnen 

und der Beamte eingesetzt; um 15.43 Uhr erfolgte 

der Funkspruch. Ich habe auch dargestellt, was 

zwischenzeitlich passiert ist und warum es mitun-

ter nicht möglich ist, eher zum Funkgerät zu grei-
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fen und Unterstützung herbeizurufen. In diesem 

Fall musste die Trennung der vor Ort befindlichen 

Gruppen das oberste Ziel sein, damit es nicht zu 

einer weiteren Gefährdung der unterschiedlichen 

Personengruppen kommen konnte.  

Nach einem zweiten Funkspruch traf um 

15.44 Uhr eine weitere Funkstreifenwagenbesat-

zung ein. Nachdem um 15.43 Uhr der Funkspruch 

abgesetzt wurde - in der Innenstadt von Hanno-

ver sind im Übrigen mehrere Funkstreifenwagen 

schnell verfügbar -, war eine Minute später ein 

weiterer Funkstreifenwagen vor Ort.  

Abg. Marie Kollenrott (GRÜNE): Zunächst 

möchte ich anmerken, dass ich das Gefühl habe, 

dass die Polizei in der vorher offensichtlich nicht 

so einschätzbaren Lage sehr souverän gehandelt 

hat.  

Nichtsdestotrotz muss von uns eine politische 

Bewertung vorgenommen werden. Wie die Krimi-

nalitätsstatistik zeigt, häufen sich antisemitische 

Vorfälle auch in Niedersachsen. Und wir wissen 

aus der Erfahrung, dass es bei propalästinensi-

schen Demonstrationen auch immer wieder zu 

Ausfällen volksverhetzenden Charakters kommt.  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob 

dieser Fall nicht im Sinne einer Lessons Learned 

betrachtet werden müsste und solche Versamm-

lungen zukünftig von vornherein - auch wenn kei-

ne weiteren Versammlungen parallel angemeldet 

sind - mit mehr Kräften begleitet werden müssten, 

um gegebenenfalls einzelne Personen, die Volks-

verhetzungsdelikte begehen, aus so einer Ver-

sammlung herausziehen zu können. Denn unser 

gemeinsamer Auftrag muss doch sein, dieser 

Entwicklung der Zunahme von Delikten im Be-

reich Antisemitismus sehr massiv entgegenzuwir-

ken.  

Deswegen möchte ich an dieser Stelle den Appell 

bzw. die Bitte äußern, diese Frage mitzunehmen 

und darüber zu diskutieren. Im Nachgang wird es 

eine politische Bewertung dazu geben müssen, 

ob es für diesen Bereich Vorgaben geben muss.  

PD’in Wulff-Bruhn (MI): In diesem Zusammen-

hang möchte ich Ihnen ganz kurz schildern, wie 

wir in Folge dieser Versammlungslage - ich habe 

auf die beiden Ermittlungsverfahren hingewie-

sen - mit zukünftigen entsprechenden Versamm-

lungen, gegebenenfalls sogar von demselben 

Versammlungsleiter, umgehen werden.  

Natürlich fließen die Erkenntnisse aus der Ver-

sammlungslage vom 23. April in die nächste Be-

wertung ein. Sollte diese oder eine ähnliche 

Gruppierung eine solche Versammlung wieder in 

Hannover - oder auch anderswo - anmelden, 

dann werden die Erkenntnisse in die Gefähr-

dungsbewertung, in die Lagebeurteilung der Poli-

zeiinspektion Hannover, aber auch des Polizeili-

chen Staatsschutzes einfließen. Dann wird man 

am Ende zu einer anderen Gefährdungsbewer-

tung und auch zu einer anderen Kräftedisposition 

kommen.  

Abg. Karsten Becker (SPD): Ich möchte einige 

Anmerkungen machen und werde versuchen, ein 

Abgleiten in die Details der polizeilichen Einsatz-

bewältigung zu vermeiden.  

Zunächst einmal: Jeder, der regelmäßig in Rich-

tung Bahnhof geht und am Kröpcke vorbeikommt, 

wird immer wieder viele Informationsstände und 

Kleindemonstrationen wahrnehmen. Was viele 

dagegen vielleicht nicht immer wahrnehmen wer-

den, ist die anwesende Polizei. Dort sind Strei-

fenwagen vor Ort, die das Geschehen beobach-

ten und gegebenenfalls alles Notwendige veran-

lassen, was zu einer Einsatzbewältigung erforder-

lich ist.  

Frau Wulff-Bruhn hat ja eben den Ablauf in dem 

hier in Rede stehenden Fall geschildert. Ich wür-

de das unter dem Oberbegriff „bewährte Praxis im 

Umgang mit einer Vielzahl von Demonstrationen 

und Kundgebungen“ einordnen.  

Ich möchte etwas Grundsätzliches feststellen: In 

einer freiheitlichen Demokratie, in der das Grund-

recht auf Versammlungsfreiheit und auf freie Mei-

nungsäußerung prominent in der Verfassung ver-

ankert ist, sollte eine Kundgebung, bei der der 

Veranstalter die Verantwortung für einen ord-

nungsgemäßen Ablauf hat - das war in diesem 

Fall auch so -, die Regel sein. Die Anwesenheit 

von Polizei sollte insofern eigentlich die Ausnah-

me sein; denn jede Form von anwesender Obrig-

keit kann natürlich zu Recht auch als ein Einwir-

ken auf die Wahrnehmung dieser beiden heraus-

ragenden Grundrechte wahrgenommen werden.  

Insofern begrüße ich ausdrücklich, dass die Poli-

zeidirektion Hannover als Versammlungsbehörde 

in ihrer Einsatzkonzeption dieser Bewertung der 

Grundrechte Rechnung trägt und sagt: Wir halten 

uns zunächst einmal zurück.  
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Im Übrigen stimme ich Frau Wulff-Bruhn in ihrer 

Bewertung ausdrücklich zu, dass es in der ex-

ante-Betrachtung keine Hinweise dafür gibt, dass 

polizeiliche Beurteilungsfehler gemacht worden 

sind. Es gab - um das einmal herauszugreifen - in 

diesem Fall eine langjährige Erfahrung mit dem 

Veranstalter, mit dem Versammlungsleiter. Er war 

in der Vergangenheit unauffällig bis kooperativ, 

und es gab keine Hinweise darauf, dass es die-

ses Mal anders sein würde.  

In der Zukunft wird die Bewertung eine andere 

sein; das haben Sie gerade ausgeführt. Insofern 

halte ich die Abwicklung für angemessen - mit al-

len Risiken, die eine Prognose, die eine solche 

Bewertung natürlich immer beinhaltet, zwangsläu-

fig birgt.  

Dass das Ganze aus polizeilicher Sicht erfolg-

reich abgewickelt worden ist, kann man auch da-

ran sehen, dass Beweise für die beiden genann-

ten Straftatbestände - Körperverletzung und 

Volksverhetzung - polizeilich gesichert werden 

konnten und die Strafverfolgung läuft. Aus meiner 

Sicht sind keinerlei Versäumnisse festzustellen.  

Abg. Marie Kollenrott (GRÜNE): Es soll hier in 

keinem Fall darum gehen, die Polizei zu kritisie-

ren, sondern es geht darum, gemeinsam zu einer 

Bewertung zu kommen bzw. gemeinsam darüber 

nachzudenken, ob möglicherweise zukünftig an-

ders gehandelt werden muss. Ich begrüße sehr, 

Frau Wulff-Bruhn, dass, wie Sie gesagt haben, 

genau das passieren und es eine neue Bewer-

tung der Gefährdungslage geben wird.  

Gleichwohl: Es gab offensichtlich auch anmel-

dende Akteure, die in der sogenannten „Feder“ 

aktiv sind. Und wenn man sich etwas mit dem 

Thema beschäftigt, dann weiß man, dass genau 

diese Gruppierung immer wieder durch antisemi-

tische Ausfälle auffällt. Vor diesem Hintergrund ist 

meine Bewertung, Herr Becker, eine etwas ande-

re.  

Vors. Abg. Thomas Adasch (CDU): Ich möchte 

abschließend noch einmal darauf hinweisen, dass 

es nicht Aufgabe des Innenausschusses ist, eine 

Bewertung von polizeilichen Einsätzen bzw. des 

polizeilichen Alltags vorzunehmen. Wir haben na-

türlich eine gewisse Kontrollfunktion gegenüber 

der Landesregierung, und wenn wir Defizite er-

kennen, müssen wir den Finger in die Wunde le-

gen. Aber ich glaube, es würde zu weit führen, 

wenn wir jeden größeren Polizeieinsatz im Innen-

ausschuss bewerten würden. Sie können für sich 

persönlich natürlich jederzeit eine Bewertung vor-

nehmen, Frau Kollegin Kollenrott, aber wir als 

Ausschuss in Gänze tun das eigentlich nicht. Das 

ist nicht unsere Aufgabe.  

Abschließend möchte ich ausdrücklich die Aus-

führungen des Kollegen Becker unterstützen. Ich 

glaube, wir alle sehen das so: Die Polizei in Han-

nover hat mit besonderen Herausforderungen zu 

tun, und wir können insgesamt sehr zufrieden 

damit sein, wie hier mit solchen Situationen um-

gegangen wird. Wenn man zum Bahnhof geht, ist 

die Polizeipräsenz wirklich immer deutlich wahr-

nehmbar. Deswegen noch einmal vielen Dank an 

die Kolleginnen und Kollegen für ihren täglichen 

Einsatz.  

*** 
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Tagesordnungspunkt 4: 

Aktivitäten des Landessportbundes und der 

Sportvereine zum Neustart des Sports nach 

Corona 

 

Unterrichtung durch den Vorstandsvorsitzen-

den des Landessportbundes (LSB) Nieder-

sachsen 

Reinhard Rawe, Vorstandsvorsitzender des Lan-

dessportbundes (LSB) Niedersachsen, führte an-

hand einer Präsentation5 im Wesentlichen wie 

folgt aus:  

 

Ich bin vor etwas mehr als einem Jahr bei Ihnen 

gewesen6, im Februar 2021, und habe berichtet, 

was der aktuelle Status zum damaligen Zeitpunkt 

war. Damals habe ich meinen Vortrag betitelt mit 

„Aktivitäten des LSB und der Sportvereine wäh-

rend der Corona-Pandemie und der perspektivi-

sche Neustart des Sports“. Sie sehen, dass ich 

den Begriff „Neustart“ wieder in den Titel aufge-

nommen habe, was ein wenig den Eindruck ver-

mittelt, als befänden wir uns schon in einer Zeit 

nach Corona. Das ist insgesamt natürlich noch 

nicht der Fall, aber es hat sich mittlerweile doch 

eine etwas andere Situation ergeben, als wir sie 

noch im vergangenen Jahr hatten. 

Ich möchte Ihnen im Folgenden kurz darstellen, 

was sich bezüglich der Zahlen im Vergleich zum 

Vorjahr verändert hat, welche Programme wir 

insbesondere auch mit Unterstützung des Landes 

aufgelegt haben, wie sich die Situation aktuell 

darstellt, was dazu beigetragen hat, diese zu er-

reichen, und wo wir noch politische Notwendigkei-

ten für die Zukunft sehen. 

                                                
 
5 Die Präsentation ist dieser Niederschrift als Anlage 

beigefügt. 
6 101. Sitzung am 11. Februar 2021 

 

Ich gehe davon aus, dass nahezu alle von Ihnen 

die LSB-Verbandszeitschrift erhalten. Nach mei-

nem Kenntnisstand sind Sie alle im Verteiler, so-

dass Sie vielleicht schon die Gelegenheit genutzt 

haben, sich dort die Statistik zum 1. Januar 2022 

anzuschauen. 

 

Im Jahr 2021 hatten wir einen doch erheblichen 

Verlust von ungefähr 100 000 Mitgliedschaften in 

den Vereinen. Das entspricht in etwa der Einwoh-

nerzahl von Hildesheim. Das ist doch schon eine 

ziemliche Größe,  im Ergebnis handelt es sich mit 

Blick auf die Gesamtheit jedoch nur um einen 

Rückgang um 3,81 %. Das muss man also sehr 

differenziert betrachten. 

 

Wie Sie der Folie entnehmen können, haben wir 

diesen „Abkehrtrend“ zumindest insofern ge-

stoppt, als wir jetzt „nur noch“ 7 559 Mitglied-

schaften verloren haben. Das stellt uns insgesamt 

aber nicht zufrieden. Denn insgesamt ist das ein 

Verlust von ungefähr 110 000 Mitgliedschaften, 
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und das, obwohl wir alle - Sie politisch und wir in 

der fachlichen Arbeit - alles daransetzen, dieser 

Entwicklung entsprechend entgegenzutreten. 

 

Sie sehen in der Auflistung, wie sich die Struktur 

der Vereine in Niedersachsen darstellt. Schauen 

Sie sich den unteren Bereich an: Von den rund 

9 300 Vereinen, die zum LSB gehören, haben nur 

rund 1 300 Vereine mehr als 500 Mitglieder. Das 

heißt im Umkehrschluss: 8 000 Vereine haben 

weniger als 500 Mitglieder. Wir reden also im 

Wesentlichen über kleine und mittelgroße Verei-

ne. Wir sind ein Flächenland. Wir in Niedersach-

sen haben - anders als in Nordrhein-Westfalen, 

wo es ganz viele Großsportvereine gibt - nur 32 

Vereine mit mehr als 3 000 Mitgliedern. Die Ver-

luste, die wir im vorvergangenen Jahr hatten, wa-

ren vielfach bei den großen Vereinen. Die Verei-

ne, die mehr als 5 000 Mitglieder haben, haben 

zum Teil bis zu 20 oder 25 % ihrer Mitglieder ver-

loren. 

 

Bei den aktuellen Zahlen sehen wir in Teilberei-

chen durchaus positive Tendenzen. Wir haben im 

vorvergangenen Jahr viele Kinder und Jugendli-

chen verloren. 50 000 der 100 000 Mitglieder, die 

wir verloren haben, waren Kinder und Jugendli-

che. Nun haben wir bei den 0- bis 14-Jährigen 

wieder leichte Zuwächse. Wir haben Steigerun-

gen, wenn auch auf einem niedrigen Niveau. Das 

ist ausgesprochen positiv.  

Wir haben allerdings Verluste bei den weiblichen 

Mitgliedern - das ist bedauerlich -, und auch in der 

Altersgruppe der etwas Älteren, bei Männern und 

Frauen über 60 Jahren, haben wir weiterhin er-

hebliche Verluste zu verzeichnen.  

Wenn Sie mehr Detailinformationen haben wol-

len, empfehle ich Ihnen, sich das in unserer Ver-

bandszeitschrift bzw. im Netz anzuschauen. Wir 

differenzieren dort sehr genau - auch auf die 

Sportarten bezogen.   

 

Wir schauen uns jede Sportart genau an und prü-

fen, mit welchem Programm man zielgerichtet 

gegensteuern kann und welche politischen Maß-

nahmen wir insgesamt ergreifen müssen. In der 

Vergangenheit haben wir auch mit Ihrer großen 

Unterstützung schon eine Menge unternommen.  

Das erste Programm, das schon vor knapp zwei 

Jahren aufgelegt wurde, war das 7-Millionen-

Euro-Programm aus dem Sondervermögen, um 

die drohenden Zahlungsschwierigkeiten - viele 

haben von Insolvenz gesprochen - von Vereinen 

zu verhindern. Das Programm ist zweimal verlän-

gert worden, aktuell bis Ende 2022. Anfangs war 

es nur für 2020 vorgesehen.  

 

Im Ergebnis haben wir 895 Vereinsanträge bear-

beitet und auch entsprechend beschieden. Damit 

haben fast 10 % unserer Vereine Geld aus die-

sem Programm bekommen - insgesamt waren es 

5,7 Millionen Euro. Aber auch Sportbünde und 
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Verbände waren antragsberechtigt, sofern sie ei-

gene Immobilien besitzen. Das betrifft z. B. die 

Kreissportbünde Emsland und Cloppenburg oder 

auch den Tennis- und den Fußballverband, die 

große eigene Immobilien haben. Diese haben 

ebenfalls Mittel erhalten, sodass mehr als 

6 Millionen Euro abgeflossen sind.  

Und ich glaube, wir können zufrieden sein: Wir 

haben in Niedersachsen dafür gesorgt, dass nach 

unserem Kenntnisstand kein einziger Sportverein 

Corona-bedingt Insolvenz anmelden musste. Das 

ist schon einmal ein großer Erfolg. Die Vereine 

haben in ihrer Grundsubstanz weiterhin Bestand, 

und wir haben bei 68 % unserer Vereine von 

2021 auf 2022 eine stabile Mitgliederstruktur. Wir 

sind also halbwegs gut durch diese große Prob-

lemlage gekommen. Dieses erste Programm mit 

7 Millionen Euro ab 2020 hat schon sehr viel be-

wirkt. 

 

Wir haben 2020 weitere Programme aufgelegt, 

z. B. für die Sportjugend. Fast 250 unserer Verei-

ne haben an entsprechenden Förderprogrammen 

partizipiert. 

 

Wir haben zudem eine Hotline eingerichtet und 

sie mit Mitarbeitenden, die wir an anderer Stelle 

für bestimmte Dinge nicht mehr einsetzen konn-

ten, besetzt. Wir haben mehr als 5 000 Einzelan-

fragen von Vereinsverantwortlichen bearbeitet. 

Das war vielfach das Spenden von Seelentrost, 

aber eben auch ganz viel Unterstützung für die 

ehrenamtlichen Instanzen vor Ort. Sie hatten eine 

Ansprechstelle, bei der sie sich melden konnten. 

Wir haben weitere Programme z. B. zur Förde-

rung von Outdoor-Projekten etc. aufgelegt. Davon 

haben 568 Vereine profitiert. Damit sind wir ins-

gesamt bereits bei ungefähr 800 Vereinen, die 

zusätzlich Unterstützung erhalten haben. 

Hinzu kommt unsere Kampagne. Auf der Folie 

sehen Sie das Logo „Tag der Bewegung“, dar-

über steht „#sportVEREINtuns“. - Das ist, wie ich 

finde, eine ganz geschickte Wortwahl. „Sport“ und 

„Verein“ kommen vor. - Wir haben gemeinsam mit 

dem Turnerbund - es machen aber ganz viele 

mit - ein Riesenprogramm aufgelegt. Elemente 

dieser großen Imagekampagne haben Sie sicher-

lich schon an vielen Stellen gesehen. Sie läuft 

jetzt seit anderthalb Jahren sehr intensiv. Man hat 

sie auch in anderen Ländern - Berlin, Hessen, 

Hamburg - übernommen, und jetzt wird sie auf 

ganz Deutschland ausgeweitet. Denn der Deut-

sche Olympische Sportbund übernimmt dieses 

Programm jetzt mit. Es soll zum Herbst in ganz 

Deutschland umgesetzt werden. Darauf sind wir 

ausgesprochen stolz. Der LSB Niedersachsen 

hat - eben auch mit den Landesgeldern, die uns 

zur Verfügung stehen - mit dem Aufbau einer 

Imagekampagne einen ganz großen Schritt nach 

vorn gemacht und ist dort ausgesprochen erfolg-

reich. 

 

Wir haben aus dem aktuellen Haushalt des LSB 

und aus Resten des Jahres 2021 weitere zusätz-

liche Programme aufgelegt. Zählen Sie einmal 

weiter! - Wir hatten schon rund 800 Vereine, die 

profitiert haben. Jetzt kommen noch einmal 160 

hinzu, die Förderung mit Blick auf die Altersgrup-

pe der über 50-Jährigen erhalten. Ich habe vorhin 

erwähnt, dass wir Probleme haben, die älteren 

Mitglieder zurückzugewinnen. Bei Kindern haben 

wir das natürlich auch, und wir haben entspre-

chende Programme aufgelegt: für Outdoor-

Angebote, Materialien für den Sportbetrieb, also 

Kauf von Geräten und sonstiges mehr. Damit 
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kommen insgesamt 800 geförderte Vereine hinzu, 

und schon sind wir zusammen bei 1 600 Verei-

nen, die Fördergeld erhalten.  

Mit „Aktiv für Geflüchtete“ haben wir auch noch 

ein zusätzliches Programm aufgelegt. Es ist ge-

rade frisch gestartet, und das Geld, das wir dafür 

zur Verfügung stellen können, ist quasi schon 

komplett beschieden. Die 62 Anträge sind beim 

LSB direkt eingegangen, aber wir haben den 

Sportbünden Kontingente gegeben, die sie ei-

genverantwortlich bewilligen. Dahinter stecken al-

so nicht nur 62 Maßnahmen, sondern auch noch 

ganz viele Einzelmaßnahmen bei den Sportbün-

den, die direkt über die Kreissportbünde bewilligt 

werden. Wenn Sie all dies zusammenrechnen, 

kommen Sie auf eine Zahl von rund 2 000 Verei-

nen, die wir entsprechend zusätzlich unterstützen 

konnten. 

 

Zwei weitere, ganz tolle Dinge kommen nun noch 

hinzu. Sie haben es sicherlich schon den Medien 

entnommen, dass uns weitere Mittel aus dem 

Sondervermögen für das Aktionsprogramm 

„Startklar in die Zukunft“ zur Verfügung gestellt 

werden. Insgesamt sind es 10 Millionen Euro, mit 

denen das Sozialministerium das Programm un-

terstützt. - Es handelt sich also nicht um klassi-

sche Sportförderung über das MI.  

Dabei geht es um das riesengroße Problem, dass 

zwei Jahrgänge von Kindern nicht in Vereine ein-

getreten sind, weil es keine Angebote gab, und 

darum - noch schlimmer aus unserer Sicht -, dass 

zwei komplette Jahrgänge nicht schwimmen ge-

lernt haben - mit vielen negativen Folgen, wie wir 

sie zum Teil auch in den Medien verfolgen konn-

ten. Im vorvergangenen Jahr gab es ja diesen 

traurigen Fall in Altwarmbüchen, wo zwei Kinder 

im Vorschulalter ertrunken sind. So etwas muss 

uns alle herausfordern, die Schwimmfähigkeit 

sozusagen auch als Kulturgut sicherzustellen. 

Auch dafür haben wir zusätzlich Geld bekommen.  

Unser Problem an der Stelle ist es, genug Perso-

nen zu finden, die in der Lage sind, solche Kurse 

anzubieten. Das ist ein Riesenproblem. Wir sind 

mit dem Schwimmverband und der Deutschen 

Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) jetzt so 

weit, dass wir dazu auch unterhalb von Übungs-

leiterausbildungen Schulungsmaßnahmen anbie-

ten, damit wir Menschen haben, die solche Kurse 

auch übernehmen können. Das zweite große 

Problem sind die Wasserflächen. Das ist ein Rie-

senthema.  

Wir hoffen, dass das, was DLRG und Schwimm-

verband vorhaben, gelingt. Sie wollen nämlich mit 

portablen Schwimmbecken arbeiten und an ver-

schiedenen Standorten wie Marktplätzen etc. 

große Schwimmbassins aufstellen und dann Kur-

se anbieten, um so möglichst schnell mit verfüg-

baren Wasserflächen das Thema Schwimmfähig-

keit in den Blick zu nehmen. Das läuft dann mit 

über die beiden genannten Landesfachverbände.  

Sie sehen auch bei diesem Programm: Es bewegt 

sich unheimlich viel. Denn neben diesen 

Schwimmkursen werden noch Freizeiten und Be-

gegnungen gefördert. Diese haben zwei Jahre 

lang nicht stattgefunden, und ein wesentlicher In-

halt von Sport ist ja auch das Miteinander: sich 

treffen, sich begegnen, Freizeiten, Camps, Lager 

durchführen. Damit ist man quasi erst im Früh-

jahr, im Februar, gestartet, und 637 Anträge für 

mehr als 3 Millionen Euro haben wir schon bewil-

ligt.  

Dieser Freizeitbereich ist uns und mir persönlich 

auch sehr wichtig. Wir wollen wieder Menschen 

zusammenbringen, gerade auch mit Blick auf die 

Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen aus 

der Ukraine. Diese haben die große Möglichkeit, 

über solche Freizeiten und durch Begegnungen in 

Sportvereinen zu lernen. 

Wir hoffen zuversichtlich, dass wir die Mittel ins-

gesamt auch tatsächlich vergeben können. Denn 

wir müssen alles in diesem Jahr ausgeben. Bis 

Herbst muss das quasi erledigt sein, und um das 

auch mit entsprechenden werblichen Maßnahmen 

unterstützen zu können, haben wir uns noch ein-

mal personell verstärkt. Wir sind ausgesprochen 

optimistisch, dass das funktioniert.  

Das alles sind Dinge, die uns das Land zusätzlich 

ermöglicht hat. Für uns bedeutet das einen un-

glaublichen zusätzlichen Aufwand, den wir aber 

gern erbringen. 
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Zudem haben wir ein weiteres Projekt in diesen 

Tagen mit dem Kultusministerium neu vereinbart. 

Wir bekommen weitere Gelder aus diesem Son-

dervermögen - 3,9 Millionen Euro - für Aktionsta-

ge von Sportvereinen mit Schulen und Kitas.  

In Niedersachsen gibt es 5 600 Kitas und mehr 

als 3 000 Schulen. Den Bescheid haben wir erst 

vor zehn Tagen erhalten, das ist ganz frisch. Der 

Programmstart ist am 26. April, es geht bis zum 

31. Oktober. Wir sind jetzt gerade erst dabei - wir 

konnten nicht vorher starten, weil der Bescheid 

noch nicht da war -, zu schauen, wie wir Vereine 

mit Kitas und Schulen zusammenbringen. Wenn 

die Vereine dann Aktionstage machen, gibt es 

Organisationskostenzuschüsse und eine Wieder-

gewinnungsprämie. Das heißt, wenn es gelingt, 

Kinder wieder in einen Verein hereinzuholen oder 

neu hereinzuholen, gibt es für jedes Kind, das in 

den Verein eintritt, 40 Euro. Wenn man sich das 

einmal durchrechnet und Organisations- und 

sonstige Kosten abzieht, könnten mit der Summe 

viele Tausend Kinder in die Vereine zurückgeholt 

werden.  

Das Programm ist angelehnt an Programme, die 

man in Bayern und Rheinland-Pfalz schon ge-

macht hat. In Bayern wurde ein ähnliches Pro-

gramm im vorvergangenen Jahr und im vergan-

genen Jahr aufgelegt - mit großem Erfolg. Dort 

hat man 50 000 Kinder zurück in die Vereine ge-

holt. In Rheinland-Pfalz waren es 20 000 bis 

25 000 Kinder. Wir sind also grundsätzlich opti-

mistisch, dass das Programm funktioniert. Aber 

es ist eine Riesenherausforderung, das in der 

Kürze der Zeit entsprechend umzusetzen.  

Wir sind gerade gestartet, und die ersten 34 ha-

ben sich schon gemeldet und wollen solche Ko-

operationsveranstaltungen machen. Wir haben 

uns ein hohes Ziel gesetzt und wollen mindestens 

1 000 schaffen. Bis zum Sommer müssen wir den 

Großteil hinbekommen; denn dann kommen bald 

die Herbstferien, und das Programm ist zu Ende. 

Ein Kooperationstag, der auch während der 

Schulzeit stattfinden kann, läuft in enger Abstim-

mung mit der Landesschulbehörde und mit den 

entsprechenden Kollegen aus dem Kultusministe-

rium. 

Ich würde sagen, ohne dieses zusätzliche Geld 

aus dem Sondervermögen - 7 Millionen Euro, 

10 Millionen Euro und 4 Millionen Euro - wäre das 

Ergebnis, das wir aktuell haben, nämlich einiger-

maßen durch diese Krise gekommen zu sein, 

nicht möglich. Deshalb geht mein Dank an die 

Landespolitik, an Sie alle, die Sie daran mitge-

wirkt haben, aber auch an die Kolleginnen und 

Kollegen in den Ministerien. Denn wir haben mit 

MS, MK und MI an verschiedensten Stellen inten-

siv inhaltlich zusammengearbeitet und alles kon-

figuriert. Dort sind wir auf einem sehr positiven 

Weg.  

 

Was sind nun die großen Herausforderungen mit 

Blick auf die Zukunft? - Ich habe es gerade ange-

deutet: Es sind natürlich die Übungsleitenden, die 

wir benötigen. Denn es sind nicht nur Mitglieder 

verlorengegangen, sondern auch viele Übungslei-

ter, Trainer und Unterstützer. Sie haben sich in 

den zwei Jahren, in denen sie nichts machen 

konnten, ein Stück weit daran gewöhnt, dass das 

Leben auch ohne eine solche Tätigkeit weiter-

geht. 

Das Problem, Personen, die sich ehrenamtlich 

einbringen, zu reaktivieren, haben aber auch die 

Chöre und andere Einrichtungen in Niedersach-

sen. Das ist eine Riesenherausforderung für die 

Gesellschaft insgesamt. Wir müssen die Pro-

gramme intensiv verstärken und auch werblich 

positiv darauf hinweisen, was Sport und andere 

Bereiche für den Einzelnen und die Gesellschaft 

erbringen. Wir haben Ehrenamtskampagnen, wir 

haben viele Dinge aufgelegt. Das ist eine große 

Aufgabe. Daran arbeiten wir intensiv.  

Ich sage das auch mit Blick auf das, was uns in 

den nächsten Monaten bevorsteht, und auf den 

Wahlkampf zur Landtagswahl, die ja im Oktober 
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ansteht. Mit Einzelnen hier im Raum hat es ja 

schon sehr positive Gespräche gegeben. Der 

LSB und ich persönlich auch haben das sehr gute 

Gefühl, dass alle Parteien die Bedeutung des 

Sports wertschätzen und sich nach Kräften be-

mühen, ihn positiv zu begleiten und zu unterstüt-

zen. 

 

Wir bieten uns weiterhin als Partner für die Bewäl-

tigung gesellschaftlicher Herausforderungen an. 

Ich habe gerade die Kriegssituation und die auf 

Niedersachsen jetzt verstärkt zukommende 

Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine erwähnt. 

Mit Blick darauf haben wir auch Sonderprogram-

me aufgelegt. Da passiert ganz viel. Wir haben 

z. B. mit unserem Versicherer geklärt, dass alle 

diejenigen, die aus der Ukraine kommen und in 

den Sportvereinen dabei sind, auch entsprechend 

versichert sind, ohne gleich Mitglied werden zu 

müssen. Unsere Versicherung - wir nennen das 

eine Nichtmitgliederversicherung - greift auch in 

diesem Fall. Wir haben Unterkünfte bereitgestellt 

und eigene Liegenschaften, Förderprogramme 

aufgelegt und entsprechende Hilfen - auch was 

Übersetzungen anbetrifft -, eine App ist entstan-

den. Wir haben gemeinsam mit der Lotto-Sport- 

Stiftung Dinge auf den Weg gebracht. Mit der Stif-

tung gemeinsam läuft ganz viel. Ich möchte sie 

hier ganz bewusst einmal mit erwähnen und auch 

dieses Thema ansprechen. Wir sind Partner bei 

diesen gesellschaftlichen Herausforderungen.  

Wir brauchen aber - das ist sicherlich auch in Ih-

rem Sinne - eine Verstärkung der Kinder- und Ju-

gendarbeit im Sport. Kinder und Jugendliche ha-

ben in den vergangenen Jahren sicherlich am 

meisten gelitten. Sie konnten sich nicht treffen, 

hatten Homeschooling usw. Zum Teil kann man 

das nicht aufholen. Was du als 12- oder 13-

Jähriger nicht erlebt hast, kannst du als 15-

Jähriger nicht nachholen. Das ist so. Aber wir 

müssen versuchen, das, was bei vielen Kindern 

eben nicht stattgefunden hat, zu kompensieren. 

Wir müssen weiterhin ganz viel tun, um auch die-

se jungen Menschen für ehrenamtliche Tätigkeit 

im Sport zu motivieren, und dafür benötigen wir 

entsprechende Rahmenbedingungen, die aus un-

serer Sicht in Teilbereichen verbessert werden 

sollten. 

 

Ich zähle unsere Erwartungen diesbezüglich nur 

schlaglichtartig auf.  

Das eine ist die Planungs- und Rechtssicherheit 

der Sportförderung. Sie wissen, es gibt einen fes-

ten und einen variablen Teil. Der variable Teil ist 

abhängig von der Konzessionsabgabe, von dem, 

was das Unternehmen Toto Lotto als Glückspiel-

abgabe einspielt. Das war im vergangenen Jahr 

ausgesprochen viel. In diesem Jahr wurde aber 

schon angekündigt, dass es wieder deutlich we-

niger ist. 

Man muss zur Kenntnis nehmen, dass dieses 

System durchaus etwas fragil ist. Es wird aktuell 

nicht beklagt. Wenn es beklagt würde, würden si-

cherlich alle Länder durch alle Instanzen gehen, 

weil sie den Glückspieländerungsstaatsvertrag 

vergangenes Jahr so beschlossen haben. Aber 

das Unternehmen Toto Lotto und auch der deut-

sche Toto Lotto Block sind durchaus etwas skep-

tisch, ob das ungefährlichste Glücksspiel, das 

man weiter im Monopol geregelt hat, nämlich Lot-

to - es gibt keinen einzigen gesperrten Lotto-

Süchtigen -, einer monopolrechtlichen Überprü-

fung standhält, während man deutlich gefährliche-

res Glückspiel wie Automatenspiele, Sportwetten 

usw. in einem anderen privaten Verfahren hat. 

Das wird man begründen müssen, wenn es zu 

solchen Verfahren kommt. 

Um diesen ganzen Risiken ein Stück weit zu be-

gegnen, sagen wir: In der nächsten Legislaturpe-

riode sollte man mit der Politik darüber reden, wie 

man diesen variablen Teil in einer noch zu disku-

tierenden Größenordnung zu dem festen Teil da-

zuschlägt. 
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Der zweite Punkt betrifft eine Dynamisierung. Ich 

habe ganz bewusst den „Bericht der Landesregie-

rung zur Evaluierung des Niedersächsischen 

Sportfördergesetzes“ mitgebracht. Darin wird das 

Gesetz sehr positiv bewerten. Dem kann ich mich 

nur anschließen und mich noch einmal bei allen, 

die das damals mit auf den Weg gebracht haben - 

es waren auch viele in diesem Raum daran betei-

ligt - bedanken. Das Gesetz ist ganz prima. In den 

Evaluierungsbericht hat man seitens des Landes 

selbst hineingeschrieben, dass es einer Dynami-

sierung von 2 % bedürfte. Unsere Bitte wäre, 

auch das in der nächsten Legislaturperiode noch 

einmal zu diskutieren. 

Der dritte wichtige Punkt ist die Fortsetzung des 

Sportstättensanierungsprogramms. Alles, was ich 

Ihnen bisher vorgetragen habe, hängt entschei-

dend davon ab, dass unsere Sportvereine ihre 

Anlagen auch vernünftig weiterbetreiben können. 

50 % unserer Sportvereine haben eigene Anla-

gen. In Nordrhein-Westfalen sind es deutlich un-

ter 30 %. Das hat zur Folge, dass wir auch deut-

lich mehr Geld für den Vereinssportstättenbau 

benötigen als andere Länder. Jetzt kommt die 

Energiekostenproblematik noch erschwerend hin-

zu. Für viele Vereine mit eigenen Anlagen ist es 

ein riesengroßes Problem, die Angebote zu er-

träglichen Preisen wirklich für alle, die Sport trei-

ben sollen, vorzuhalten. Wir werden, was die 

Energiekostenproblematik betrifft, in den nächs-

ten Wochen und Monaten auch über die Bundes-

ebene Dinge mit auf den Weg bringen.  

Aber bezüglich der Fortsetzung des Sanierungs-

programms geht unsere Bitte an alle Parteien und 

an Sie alle persönlich, sich dafür zu verwenden, 

dass das Programm, das aktuell 2022 ausläuft, 

über 2023 hinaus fortgesetzt wird. Einige haben 

sich ja schon auch in den Vorgesprächen, in poli-

tischen Gesprächen dazu bereit erklärt, und je 

nachdem, wer dann nach Oktober Koalitionsver-

handlungen führen muss, ist von uns gebeten, 

das warm im Herzen mitzutragen. 

Wir haben Ihnen die Zahlen vor Jahren schon 

einmal vorgetragen. Wir haben nur bei den Ver-

einssportstätten einen Investitionsbedarf, der 

schon 2017 ermittelt und 2018 kommuniziert wur-

de, in einer Größenordnung von 550 Millionen 

Euro. Das war damals, heute liegt er wahrschein-

lich schon bei mehr als 600 Millionen Euro. 

Das Programm, das wir jetzt vier Jahre lang 

durchführen konnten, hat ein großes Investitions-

volumen freigesetzt. Wir haben 20 Millionen Euro 

über die Zuwendung eingesetzt, hinzu kam noch 

einmal der gleiche Betrag aus der Finanzhilfe, 

plus etwas Geld aus dem variablen Teil, sodass 

wir als LSB um die 50 Millionen Euro aus öffentli-

chen Geldern zur Verfügung hatten. Wir haben 

damit Investitionen von ungefähr 250 Millionen 

Euro generiert. Das müssen Sie sich einmal vor-

stellen. Das heißt, wir generieren damit den fünf-

fachen Betrag insgesamt.  

Es gibt also gute Gründe finanzpolitischer Art für 

eine Fortsetzung des Programms. Auch werden 

damit regionalökonomische Effekte erzielt, unab-

hängig davon, wie schwierig es aktuell ist, regio-

nal Handwerker zu bekommen. Unsere herzliche 

Bitte ist, dass diese Gelder prologiert werden. Im 

nächsten Jahr zu schauen, wie man das entspre-

chend hinbekommen kann, wäre ein Auftrag einer 

neuen Landesregierung.  

Die weiteren Punkte, die wir als Erwartungen for-

muliert haben, nenne ich nur in Stichworten. Denn 

ich habe sie auch als Flyer mitgebracht mit der 

Bitte, diese entsprechend zu verteilen.  

Das Thema Integration habe ich vorhin schon mit 

angesprochen - Stichwort „Koordinierungsstellen“. 

Das beziehen wir bei uns in die Förderung aus 

dem variablen Teil im Wesentlichen mit ein.  

 

Wir müssen uns alle darum bemühen, dass nicht 

alle Programme, die ich erwähnt habe, 2022 en-

den. Denn dann ist das Thema „Corona und die 

Folgen“ noch nicht durch. Wir werden auch 2023 

weiter einen erheblichen Bedarf haben. Diese 

„Abmilderungsprogramme“ müssen wir - gerade 

auch im Sport - im nächsten Jahr fortsetzen. Das 

betrifft auch die Frage der Freiwilligendienste. Wir 

haben dort erhebliche Einschnitte in vielen Berei-

chen. Dort müssen wir die Frage der Kostenüber-

nahme diskutieren, aber auch die der direkten 

Zuständigkeit. 

Dann wollen wir gemeinsam mit dem MK einen 

„Pakt für Bewegungsförderung“ - so haben wir es 
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genannt - schließen. Sie haben wahrscheinlich 

gelesen, dass sich auch die Bundesebene aktuell 

massiv mit diesem Thema beschäftigt. Dort wird 

jetzt ein Bewegungsgipfel geplant, man will einen 

Entwicklungsplan Sport auf den Weg bringen. 

Dort müssen wir uns auch als Land mit einbrin-

gen. In diesem Rahmen würden dann auch - und 

das finden wir sehr gut - entsprechende Gelder 

von der Bundesebene zur Verfügung gestellt, al-

lerdings werden wir das sicherlich in irgendeiner 

Art und Weise kofinanzieren müssen. 

 

Das Thema Leistungssport nenne ich nur des-

halb, weil es kürzlich bei einer Konferenz der 

Sportbünde noch einmal um die Frage ging, ob 

Deutschland den Mut hat, sich weiterhin für 

Großveranstaltungen wie olympische und para-

lympische Spiele, Weltmeisterschaften und sons-

tiges zu bewerben. Im Jahr 50 nach München will 

man - so mein aktuellster Kenntnisstand - eine 

Diskussion im Bund anschieben und die Frage 

von olympischen und paralympischen Spielen in 

Deutschland wieder auf die Agenda setzen. In 

den vergangenen 20 Jahren hat das überhaupt 

nicht funktioniert. Alle Bewerbungen und alle 

Ideen und Konzepte, die wir bisher hatten, sind 

letztlich gescheitert - an Bürgerentscheiden und 

Befragungen, an den Finanzierungskonzepten, 

auch an fehlenden Zusagen des Bundes usw. 

Das Thema will man nun angehen. 

Das Thema Prävention sexualisierter Gewalt ist 

uns und mir persönlich auch ausgesprochen 

wichtig. Dazu bleiben wir auch sicherlich weiterhin 

mit Ihnen im politischen Diskurs. Sie haben viel-

leicht die große Debatte auf Bundesebene über 

ein Safe Sport Zentrum verfolgt. Der Impuls 

kommt sowohl aus der politischen als auch aus 

der sportlichen Szene und von Athletenvertretun-

gen. Der Verein Athleten Deutschland fordert das 

massiv ein und sagt, dass es entsprechender 

Stellen bedürfe.  

Der LSB bearbeitet dieses Thema schon seit 10 

bis 15 Jahren - auch hauptberuflich - intensiv. Wir 

sind dort sehr gut aufgestellt, werden das aber 

noch entsprechend verstärken. Dabei geht das 

Thema Prävention über sexualisierte Gewalt hin-

aus. Es geht um personalisierte Gewalt insge-

samt, also z. B. auch um verbale Entgleisungen.  

Weiter haben wir die Stärkung des ehrenamtli-

chen Engagements aufgenommen. Gerade sind 

ja die Ergebnisse der Enquetekommission „Rah-

menbedingungen für das ehrenamtliche Enga-

gement verbessern“ vorgestellt worden. Sie hat 

einen umfänglichen Abschlussbericht vorgelegt, 

an dem auch wir als LSB intensiv mitgearbeitet 

haben. Unsere Bitte an alle politischen Entschei-

dungsträger ist, das Thema auch in der nächsten 

Legislaturperiode weiterzuverfolgen. Die Ergeb-

nisse sollten nicht in den Schrank gelegt, sondern 

die Kärrnerarbeit, sie in Gesetze und entspre-

chende Förderprogramme zu kleiden, angegan-

gen werden. Wir stehen da an Ihrer Seite. 

Zusammenfassend kann ich sagen: Der Sport 

war eine starke Einheit im Land, ist es während 

der Corona-Krise im Wesentlichen geblieben und 

soll seine Stärke auch in den kommenden Mona-

ten und Jahren weiter entfalten können. Das geht 

nur in dem partnerschaftlichen Miteinander, das 

wir hier an vielen Stellen seit Jahren praktizieren. 

Dafür, für Ihre Unterstützung und auch für das 

konstruktive Streiten möchte ich Ihnen allen im 

Namen des LSB danken.  

Ich hoffe, dass ich Ihnen in diesem kurzen 

Schnelldurchlauf einen Eindruck vermitteln konn-

te, wie verantwortungsbewusst und - wie ich fin-

de - auch erfolgreich wir mit dem Geld umgegan-

gen sind, das Sie uns per Gesetz im Grunde ge-

nommen treuhänderisch übergeben. Wir erhalten 

die Mittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaf-

tung. Damit sind uns zwei Dinge auferlegt, näm-

lich eigenständig zu wirtschaften, aber auch ver-

antwortlich. Dieser Verantwortung sind wir uns 

bewusst.  

 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 5: 

Rettung von Tieren zur Pflichtaufgabe machen 

- für eine landesweit unentgeltliche Tierret-

tung durch die Feuerwehr 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - 

Drs. 18/10128 

direkt überwiesen am 19.11.2021 

federführend: AfIuS 

mitberatend: AfELuV 

zuletzt beraten: 136. Sitzung am 17.02.2022 

 

Fortsetzung der Beratung 

Beratungsgrundlage: 

Vorlage 3 - Änderungsvorschlag der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen 

Abg. Hans-Joachim Janßen (GRÜNE) brachte 

den Änderungsvorschlag der Fraktion von Bünd-

nis 90/Die Grünen in Vorlage 3 ein. Er erläuterte, 

dass darin auch weiterhin die Tierrettung als 

grundsätzliche Pflichtaufgabe definiert werde. Al-

lerdings habe man auf Grundlage der Diskussion 

im Ausschuss einige Einschränkungen bzw. Er-

gänzungen vorgenommen, u. a. mit Blick auf an-

dere bestehende gesetzliche Regelungen, Versi-

cherungsfragen, grob fahrlässiges Verhalten etc. 

Im Kern gehe es aber nach wie vor darum, dass 

die Meldenden eines Tiernotfalls grundsätzlich 

von Gebühren freigestellt werden sollten. 

Abg. Ulrich Watermann (SPD) meinte, der Ände-

rungsvorschlag enthalte durchaus Verbesserun-

gen gegenüber den ursprünglichen Forderungen. 

Allerdings könne er dem Antrag auch in dieser 

überarbeiteten Form nicht zustimmen. In der Pra-

xis sei die Kostentragungspflicht von den Kom-

munen vor Ort zu regeln, und seiner Meinung 

nach sollte an dieser Stelle auch nicht überregu-

lierend eingegriffen werden. 

Abg. Hans-Joachim Janßen (GRÜNE) entgeg-

nete, er könne diese Auffassung nicht teilen, und 

verwies in diesem Zusammenhang auf die Ant-

wort zu einer kleinen Anfrage seiner Fraktion in 

der Drs. 18/8129. Dieser sei zu entnehmen, dass 

beispielsweise im Landkreis Lüneburg bei insge-

samt 40 Tierrettungseinsätzen in den Jahren 

2019 und 2020 in neun Fällen die Anruferinnen 

und Anrufer und in acht Fällen die Tierhalterinnen 

und Tierhalter die Einsatzkosten hätten überneh-

men müssen, während andere Landkreise die 

Kosten komplett getragen hätten. Daran werde 

deutlich, dass in der Praxis sehr unterschiedlich 

verfahren werde, und genau dem wolle seine 

Fraktion mit dem vorliegenden Antrag entgegen-

wirken. Der Tierschutzbeirat des Landes Nieder-

sachsen sei im Übrigen derselben Auffassung. 

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP) erklärte, er teile 

die Auffassung, dass mit dem eingebrachten Än-

derungsvorschlag sinnvolle Ergänzungen aufge-

nommen bzw. Änderungen vorgenommen worden 

seien. Er sei dem Antrag in dieser Form grund-

sätzlich sehr zugeneigt. Die Diskussion innerhalb 

der FDP-Fraktion zu dem Thema sei allerdings 

noch nicht abgeschlossen, weshalb er sich, so-

fern bereits in der heutigen Sitzung abschließend 

über den Antrag beraten werden sollte, der Stim-

me enthalten werde. 

 

Verfahrensfragen 

Abg. Hans-Joachim Janßen (GRÜNE) plädierte 

dafür, die Beratung fortzuführen und die kommu-

nalen Spitzenverbände zu dem Antrag anzuhö-

ren. 

Abg. Ulrich Watermann (SPD) sagte, aus seiner 

Sicht spreche grundsätzlich nichts dagegen, so 

zu verfahren. Allerdings sei wohl absehbar, dass 

die kommunalen Spitzenverbände bei dem The-

ma auf das Konnexitätsprinzip verweisen würden, 

da es sich letztlich um einen Eingriff in die kom-

munale Selbstverwaltung handele. Ähnliche Er-

fahrungen habe man in der Vergangenheit u. a. 

bei der Beratung des Brandschutzgesetzes ge-

macht, die sich in diesem Zusammenhang äußert 

schwierig gestaltet habe.  

Seiner Meinung nach sollten den Kommunen 

möglichst nicht zu viele Vorgaben von Landessei-

te gemacht werden, insbesondere dann nicht, 

wenn die Dinge vor Ort sehr viel besser geregelt 

werden könnten. Im vorliegenden Fall sehe er, 

wenngleich die Argumente in der Sache durchaus 

nachzuvollziehen seien, jedenfalls keinen Hand-

lungsbedarf. 

Im Übrigen weise er darauf hin, dass bis zur 

Wahlpause noch einige Gesetzesberatungen ab-

geschlossen werden müssten und diese der An-

tragsberatung vorzuziehen seien. Insofern könne 

es durchaus sein, dass der vorliegende Antrag, 

wenn die Beratung weiter vertagt werde, mit dem 

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_12500/10001-10500/18-10128.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/08001-08500/18-08129.pdf
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Ende der Legislaturperiode der Diskontinuität an-

heimfalle. Unabhängig davon stehe auch fest, 

dass sich seine Meinung zu dem Thema durch 

eine Anhörung nicht ändern und er dem Antrag 

nicht zustimmen werde. 

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP) meinte, die Argu-

mente des Abg. Watermann seien sicherlich nicht 

von der Hand zu weisen, und er persönlich teile 

die Befürchtungen mit Blick auf das Konnexitäts-

prinzip. Da aber letztlich nicht vorhersehbar sei, 

ob die kommunalen Spitzenverbände diesen As-

pekt tatsächlich in den Vordergrund stellten, wäre 

es wohl doch sinnvoll, diese hierzu schriftlich an-

zuhören. 

Abg. Hans-Joachim Janßen (GRÜNE) bat er-

gänzend darum, auch den Deutschen Tierschutz-

bund in die Anhörung mit einzubeziehen. 

Der Ausschuss kam überein, die kommuna-

len Spitzenverbände und den Deutschen Tier-

schutzbund um eine schriftliche Stellungnah-

me zu dem Antrag in der Fassung des Ände-

rungsvorschlages zu bitten. 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 6: 

Cyberkriminalität - Ausbildung der nieder-

sächsischen Polizeibeamten ausbauen 

Antrag der Fraktion der FDP - Drs. 18/10570 

erste Beratung: 128. Plenarsitzung am 

27.01.2022 

federführend: AfIuS 

mitberatend gem. § 27 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 39 

Abs. 3 Satz 1 GO LT: AfHuF 

zuletzt beraten: 138. Sitzung am 10.03.2022 

(Unterrichtung) 

 

Verfahrensfragen 

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP) plädierte dafür, 

ergänzend zur bereits erfolgten Unterrichtung 

durch die Landesregierung schriftliche Stellung-

nahmen von den Berufsvertretungen der Polizei 

einzuholen. 

Abg. Ulrich Watermann (SPD) stimmte diesem 

Vorschlag zum weiteren Verfahren zu. 

Der Ausschuss kam überein, die Gewerk-

schaft der Polizei, die Deutsche Polizeige-

werkschaft und den Bund Deutscher Kriminal-

beamter um eine schriftliche Stellungnahme 

zu bitten. 

 

*** 

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_12500/10501-11000/18-10570.pdf
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Tagesordnungspunkt 7: 

Modernem Einwanderungsland gerecht wer-

den - Teilhabe fördern! 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - 

Drs. 18/11054 

direkt überwiesen am 06.04.2022 

federführend: AfSGuG 

mitberatend: MiguTeilhK 

mitberatend gem. § 27 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 39 

Abs. 2 Satz 2 GO LT: AfHuF 

mitberatend gem. § 28 Abs. 4 i. V. m. § 39 Abs. 2 

Satz 3 GO LT: AfRuV, AfIuS, KultA, AfWuK 

 

Der federführende Ausschuss für Soziales, Ge-

sundheit und Gleichstellung war in seiner 

165. Sitzung am 21. April 2022 übereingekom-

men, den Ausschuss für Inneres und Sport um 

eine Stellungnahme zu den in seinem Zuständig-

keitsbereich liegenden Punkten des Antrags zu 

bitten. 

 

Verfahrensfragen 

Der Ausschuss bat die Landesregierung, schrift-

lich zu dem Antrag Stellung zu nehmen. 

 

*** 

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_12500/11001-11500/18-11054.pdf
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Tagesordnungspunkt 8: 

Weiterer Umgang mit einer Aktenvorlage nach 

Art. 24 Abs. 2 Niedersächsische Verfassung. 

hier: Beschluss des Ausschusses für Inneres 

und Sport vom 5. März 2020 auf Aktenvorlage 

bezüglich der Behandlung des Patienten 

Igor K. in der Medizinischen Hochschule Han-

nover 

 

Der Ausschuss kam überein, die Akten an die 

Landesregierung zurückzugeben. 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 9: 

Terminangelegenheiten 

Der Ausschuss besprach zum einen den für die 

Sitzung am 23. Juni 2022 vorgesehenen Besuch 

der Messe Interschutz durch den Ausschuss, zum 

anderen einen für den 7. und 8. Juli 2022 geplan-

ten Besuch einer Delegation des Ausschusses für 

Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

des Bayerischen Landtages in Hannover. 

 

*** 
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1. Bestandserhebung



#SportBleibtStark!

LSB-Bestandserhebung 2022

9.263 Vereine 2.518.082 Personen

- 7.559  Mitgliedschaften

./. 0,23 %

Stand 21.02.22

LSB-Bestandserhebung 2021

9.333 Vereine 

- 99.939 Mitgliedschaften 

./. 3,81 %



#SportBleibtStark!



#SportBleibtStark!

-7.559-8.914 
-0,8 %

1.355
+0,1 %

0-14-Jährige
+ 7.386

19-40 jährige
+ 4.717
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2. Programme zum Restart nach Corona



Corona-Sonderprogramm Sport

Start 2020, Gesamtvolumen 7 Mio. Euro

Billigkeitsleistungen zur Unterstützung von durch die COVID-19-Pandemie 

in ihrer Existenz bedrohten gemeinnützigen Sportorganisationen 

Förderleistung: max. 150.000 Euro

Laufzeit verlängert bis aktuell Dezember 2022

Stand 09.05.2022:  

895 Vereinsanträge mit 5,725 Mio. Euro

Für Sportschulen und Landesleistungszentren: 373.825,53 Euro



LSB-Förderprogramme 2020

Sportjugend

Juli-August 2020 - Ferienfreizeiten vor Ort: 

110 Vereine - Fördersumme 163.100 Euro 

November-Dezember 2020 - Jugendarbeit in Coronazeiten: 

129 Vereine -Fördersumme 270.400 Euro



LSB-Aktivität 2021

LSB-Hotline: seit Mai 2020  mehr als 5.000 Anfragen

Januar – Februar 2021- Aktiv über den Winter: 

568 Vereine: Fördersumme 300.000 Euro

Start der Image-Kampagne #sportVEREINtuns mit dem NTB
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Aktuelle Förderprogramme 

Erleichterung des Zugangs für die Zielgruppe Ü 50
160 Anträge 240.000€ bewilligt

Sachleistungen für Outdoor- und Trendsport
142 Anträge 270.000€ bewilligt

Förderung von Materialen zum Erhalt des Sportbetriebes
527 Anträge 395.250€ bewilligt

+80.000€

Aktiv für Geflüchtete
62 Anträge im LSB bewilligt – 31 Sportbünde bewilligen eigenverantwortlich in Kontingenten
Bislang 268.600 € bewilligt



Startklar in die Zukunft 2021/22

8,9 Mio. Euro zur Förderung von Schwimmkursen, ein- oder mehrtägige 

Sport- und Bewegungscamps oder offene Veranstaltungen für Kinder und 

Jugendliche bei Sportvereinen, Sportbünden und Landesfachverbänden 

Stand 09.05.22: 637 Anträge, Bescheide über 3,2 Mio. Euro

DLRG LV Nds. und LSN: 1,1 Mio. Euro für mobile Schwimmkurse



Startklar in die Zukunft bis 31.10.22

3,9 Mio. Euro zur Förderung von 

Aktionstagen, die Sportvereine in/mit Kitas und Schulen durchführen

Ausgabe von Sportgutscheinen bei Aktionstagen im Wert von 40,00 € für 

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, die 

damit Neumitglied im Sportverein werden.

Antragsberechtigt sind alle Sportvereine, die ordentliches Mitglied im 

LSB sind

Programmstart: 26. April 2022 

Stand 6. Mai:  34 Anträge

https://soziales.niedersachsen.de/Startklar-in-die-Zukunft/aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-205075.html


Gliederung

14

3. Sportpolitische Erwartungen 
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• Der LSB ist Partner für die Lösung 

gesellschaftlicher Herausforderungen

• Der LSB erwartet eine Stärkung des     

Kinder- und Jugendsports!

• Der LSB benötigt verbesserte 

Rahmenbedingungen für den     

organisierten Sport

Sportpolitische Erwartungen 
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• Die Sportförderung in Niedersachsen muss rechts- und planungssicher sein

• Dynamisierung der Sportförderung

• Fortsetzung des Sportstättensanierungsprogramms des Landes

• Sicherung der Koordinierungsstellen Integration

Zehn Erwartungen
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• Programme zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie

• Förderung der Freiwilligendienste im Sport

• Pakt für Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen

Zehn Erwartungen



18

• Umsetzung des Leistungssportkonzeptes 2030

• Prävention sexualisierter Gewalt

• Stärkung des ehrenamtlichen Engagements 

und arbeitsfreier Sonntag

Zehn Erwartungen
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